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TEIL A: BEGRÜNDUNG 

1 Vorbemerkungen 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 11„Sondergebiet Photovoltaik“, 

Nieder-Waroldern, ist 

• das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 394), 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBI. I, S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) und  

• die Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802). 

1.2 Verfahrensablauf 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Twistetal hat in ihrer Sitzung am 22.05.2023 den 

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11„Sondergebiet Photovoltaik“ gefasst. 

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB am __.__.____  

ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB (frühzeitige Öffentlichkeits-

beteiligung) in Verbindung mit der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 (1) BauGB fand nach Bekanntmachung am 17.06.2024 vom 18.06.2024 bis 

19.07.2024 statt. 

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 

17.06.2024 gemäß § 4 (1) BauGB bis zum 19.07.2024 beteiligt.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Twistetal in seiner Sitzung am __.__.____ dem Ent-

wurf des Bebauungsplans Nr. 11 „Sondergebiet Photovoltaik“ einschließlich der Entwurfsbe-

gründung nebst Umweltbericht zugestimmt und seine Veröffentlichung gemäß § 3 (2) 

BauGB beschlossen. 

Die Veröffentlichung gemäß § 3 (2) BauGB des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 11 „Sonder-

gebiet Photovoltaik“ wurde nach Bekanntmachung am __.__.___ vom __.__.____ bis ein-

schließlich __.__.____durchgeführt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-

den mit Schreiben vom __.__.____ gemäß § 4 (2) und § 2 (2) BauGB beteiligt.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Twistetal hat in ihrer Sitzung am __.__.___ den Be-

bauungsplan Nr. 11 „Sondergebiet Photovoltaik“ nach Prüfung der nach §§ 3 (2) und 
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4 (2) BauGB vorgebrachten Anregungen als Satzung und die Begründung nebst Umweltbe-

richt beschlossen. 

2 Hintergrund der Planung 

2.1 Aufstellungsanlass und Planungserfordernis 

Die Bundesregierung hat mit dem Ausstieg aus der Atomenergie und dem schrittweisen 

Rückbau fossiler Energieträger die Energiewende in Deutschland auf den Weg gebracht. 

Grundlage hierfür ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass die Energieversorgung zu-

künftig klimaneutral, nachhaltig und weitgehend auf erneuerbaren Energien beruhen muss. 

Photovoltaik spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie technisch ausgereift, ökologisch verträg-

lich und auch in mitteleuropäischen Breitengraden wirtschaftlich effizient einsetzbar ist. 

Der weltweite Klimawandel sowie die in Deutschland gesetzlich verankerten Verpflichtungen 

zum Klimaschutz (§ 2 Bundes-Klimaschutzgesetz – KSG) und zur Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels erfordern einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. Die Sen-

kung der Treibhausgasemissionen ist dabei eine nationale wie europäische Kernaufgabe, die 

zunehmend auch auf kommunaler Ebene umgesetzt wird. 

Photovoltaikanlagen zählen zu den leistungsfähigsten Technologien im Rahmen der Energie-

wende. Das seit dem Jahr 2000 bestehende und mehrfach novellierte Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) unterstützt ihre Errichtung durch Vergütungs- und Marktintegrationsmecha-

nismen. Mit den Novellen der Jahre 2022 und 2023 wurde die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien rechtlich als „überragendes öffentliches Interesse“ und als „Dienst der öffentlichen Si-

cherheit“ eingestuft (§ 2 EEG). Dies verleiht Projekten im Bereich der Photovoltaik eine be-

sondere rechtliche Priorität. 

Die WI Energy Entwicklungs GmbH aus Kehrig beabsichtigt daher in der Gemarkung Nieder-

Waroldern, Gemeinde Twistetal eine Photovoltaik-Freiflächenanlage (PVFFA) zu errichten. 

Genutzt werden die Flurstücke 22, 31, 32/1 und 32/2 der Flur 4 mit einer Flächengröße von 

ca. 10,48 ha (abzüglich eines Gewässerrandstreifens des Schottenbachs verbleiben ca. 10,29 

ha). Die Gemeinde Twistetal unterstützt dieses Vorhaben ausdrücklich, da es einen wichtigen 

Beitrag zu den kommunalen Klimaschutzzielen sowie zur regionalen Energiewende leistet. 

Das Areal befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Die Fläche 

ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Twistetal bisher als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. Die Flächen grenzen nicht an im Zusammenhang bebaute Ort-

steile an und sind bisher unbebaut. 

Durch das am 01.01.2023 in Kraft getretene „Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rah-

menbedingungen für erneuerbare Energien im Städtebaurecht“ sind u.a. Vorhaben zur Nut-

zung solarer Sonnenenergie innerhalb eines Korridors längs von Autobahnen in einer Entfer-

nung von bis zu 200 m, gemessen am äußeren Fahrbahnrand, als privilegiert Vorhaben zu-

lässig. Somit sind Freiflächenphotovoltaikanalgen seit der BauGB Novelle 2023 in einem Ab-

stand von 200 m entlang von Autobahnen und Schienenwegen im Außenbereich als privile-

gierte Vorhaben zu betrachten. Bei anderen Standorten – wie im vorliegenden Fall - ist für 
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die bauleitplanerische Zulässigkeit von PV-Anlagen im Außenbereich weiterhin grundsätzlich 

eine gemeindliche Bauleitplanung erforderlich. 

Die Gemeinde Twistetal hat gemäß § 1 (3) BauGB Bauleitpläne aufzustellen bzw. zu ändern, 

sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Zur 

Baurechtsetzung ist demnach neben der Bebauungsplanaufstellung die Änderung des Flä-

chennutzungsplans erforderlich. Die Änderung geschieht im Parallelverfahren. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen im Regelverfahren ist gem. § 2 (4) BauGB für die 

Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nummer 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung 

durchzuführen und im Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. 

Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-

grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Bundes-Immissionsschutzge-

setz zu beachten sind. 

Das Plangebiet liegt gemäß Regionalplan Nordhessen 2009 bzw. Teilregionalplan Energie 

Nordhessen 2017 vollständig innerhalb eines Vorranggebiets für Landwirtschaft. Das ge-

plante Photovoltaik-Vorhaben stellte daher zunächst einen Zielverstoß dar. Für die Umset-

zung war eine Zielabweichung nach § 8 (2) Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) erfor-

derlich. Nach entsprechender Prüfung im landesplanerischen Verfahren wurde diese Abwei-

chung für das Plangebiet in der Gemarkung Nieder-Waroldern, Gemeinde Twistetal, vom 

zuständigen Zentralausschuss im Mai 2025 zugelassen. Ein Zielverstoß liegt somit nicht mehr 

vor (siehe auch Kapitel 3.1.2). 

2.2 Bedarfsnachweis und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch (BauGB) wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 

1548) mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden zu stär-

ken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinanspruch-

nahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. Der § 1 (5) 

BauGB sieht zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnah-

men der Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umwelt-

schutz wird gemäß § 1a (2) BauGB folgendes bestimmt: 

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald 

oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt wer-

den. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu 

berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald ge-

nutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 

Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-

leerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“ 
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Die Gemeinde Twistetal unterstützt die Förderung erneuerbarer Energien, insbesondere un-

ter dem Aspekt der positiven Auswirkungen auf den Klimaschutz, auf die Schonung der 

Energiereserven sowie auch der Wertschöpfung für die Gemeinde und Privatpersonen. 

Gemäß § 1a (5) BauGB soll der Schutz des Klimas und die Anpassung an den Klimawandel 

berücksichtigt werden. Der Bauleitplan ermöglicht die Errichtung von Anlagen zur Erzeu-

gung, Umwandlung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien. Durch die Um-

setzung dieser Planungen kann ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. 

Gemäß dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde Twistetal sind Möglichkeiten, erneuerbare 

Energien zu nutzen, als Ziel der Gemeinde festgelegt. Die Gemeinde Twistetal sieht einen 

wachsenden Bedarf an Flächen für erneuerbare Energien. Brachliegende innerörtliche Flächen 

sollen möglichst einer baulichen Entwicklung und Nutzung zugeführt werden. Demnach sind 

solche Flächen für erneuerbare Energien weniger geeignet. 

Zur Zielerreichung des Ausbaus erneuerbarer Energien stehen die vorhandenen Dachflächen 

nur eingeschränkt zur Verfügung, da es sich um Einzelentscheidungen der Eigentümer han-

delt, auf ihren Gebäudedächern Photovoltaik zu entwickeln. Zudem sind nicht alle Gebäude 

aufgrund ihrer Nutzung, Bauweise, Lage und Stellung für Photovoltaik geeignet, sodass für 

die Aufstellung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen Freiflächen in Anspruch genommen 

werden. 

In Bezug auf den Bodenschutz wird mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen eine ökolo-

gisch nahhaltige Planung realisiert. Das Vorhaben enthält neben der planungsrechtlichen Si-

cherung von Photovoltaikanlagen ebenfalls ein ökologisches Ausgleichskonzept auf Ebene 

des Bebauungsplans. Da die einzelnen Module aufgeständert werden, erfolgt für gewöhnlich 

ein sehr geringer Grad einer Vollversiegelung von max. 5 %. Dies wird im Bebauungsplan mit 

der Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,05 sichergestellt. Der Rückbau der Anlage 

(Umkehrbarkeit des Eingriffs und sparsamer Umgang mit dem Schutzgut Boden) ist mit ge-

ringem Aufwand möglich. 

Die Inanspruchnahme von Ackerflächen für PV-Freiflächenanlagen steht im Konflikt mit der 

nahrungsmittelproduzierenden Landwirtschaft. Hier sind die Belange des Ausbaus der rege-

nerativen Energien, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die Belange der Landwirt-

schaft und die Wertschöpfung für die Gemeinde und ihrer Bürger gegeneinander und unter-

einander gerecht abzuwägen. 

Das Plangebiet in der Gemarkung Nieder-Waroldern befindet sich in räumlicher Nähe zum 

nördlich bestehenden Windpark und einer östlich verlaufenden Hochspannungsleitung und 

dazugehörige Masten. Es ist demnach bereits vorbelastet. Zudem liegt es in einem soge-

nannten landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet nach § 3 Nr. 7 Erneuerbaren-Energien-

Gesetz. Landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete werden von der EU definiert. Nach vorge-

gebenen Kriterien grenzen die Länder diese Gebiete ab (sog. Gebiets- oder Flächenkulisse). 

Generell sind damit Gebiete gemeint, in denen auf Grund ungünstiger Standort- oder Pro-

duktionsbedingungen entsprechend schwierigere Bewirtschaftungsbedingungen herrschen.  

Aufgrund dieser Vorbelastung und der Lage im landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet 

werden die Flächen für die Errichtung von PV-Anlagen als besonders geeignet eingestuft. 
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Unter Berücksichtigung der genannten Belange sollen die PV-Anlagen auf den vorgesehenen 

Flächen unter Beachtung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

realisiert werden. 

 

Abbildung 1: Übersicht über landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete in Deutschland  

(Quelle: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, 1992) 
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Abbildung 2: Lage des Plangebietes innerhalb des landwirtschaftlich benachteiligten Gebietes  

(Quelle: Landesplanunghessen, 2024) 

2.3 Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Für das seit mehr als 20 Jahren bestehende Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat die Bun-

desregierung am 07.07.2022 eine Neufassung (EEG 2023) beschlossen, die am 30.07.2022 in 

Kraft getreten ist. Das sogenannte „Osterpaket“ war die größte energiepolitische Geset-

zesnovelle in den letzten Jahrzehnten. Das Gesetz regelt die Einspeisung von regenerativem 

Strom in die öffentlichen Stromnetze. Ziel ist der konsequente Ausbau der erneuerbaren 

Energien und damit die Reduzierung von fossilen Energieträgern. Die Nutzung der erneuer-

baren Energie wird im EEG fortan als „überragendes öffentliches Interesse“ verankert. Der § 

2 EEG 2023 führt dazu Folgendes aus: 

"Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen (der Erneuerbaren Energien) sowie den dazuge-

hörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentli-

chen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 

sollen die Erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 

Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Lan-

des- und Bündnisverteidigung anzuwenden." 

Damit hat der Gesetzgeber eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass sich anderweitige 

Belange in den jeweiligen Abwägungsprozessen nur dann gegenüber den Erneuerbaren Ener-

gien durchsetzen können, wenn diese im konkreten Einzelfall von einem solchen Gewicht 

und einer solchen Bedeutung sind, dass sie das überragende öffentliche Interesse am Aus-

bau der Erneuerbaren Energien überwiegen. § 2 EEG schafft demnach zwar keinen absoluten 

Vorrang der Erneuerbaren Energien gegenüber anderen öffentlichen Schutzgütern; andere 
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öffentlich-rechtliche Interessen und Schutzgüter sollen nach der Gesetzesbegründung jedoch 

nur dann entgegenstehen können, wenn diese mit einem dem Art. 20a GG vergleichbaren 

verfassungsrechtlichen Rang geschützt sind. 

Die Planung der Photovoltaikanlage in Nieder-Waroldern steht im Einklang mit dem EEG 

2023 und den Vorgaben der Bundesregierung. 

2.4 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Folgende allgemeine Ziele und Zwecke liegen der Planung zur Aufstellung des Bebauungs-

plans zugrunde:  

• Auf einer ca. 10,29 ha großen Fläche in der Gemarkung Nieder-Waroldern ist die Er-

richtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen vorgesehen. 

• Es handelt sich um Flächen, die durch ein unmittelbar angrenzendes Vorranggebiet 

für Windenergie, bestehende Windenergieanlagen sowie eine Hochspannungsfreilei-

tung mit zugehörigen Masten vorbelastet sind. Durch die Bündelung technischer Inf-

rastrukturen an einem Standort soll eine Zersiedlung des Landschaftsraums vermie-

den werden. 

• Zur planungsrechtlichen Sicherung wird ein Bebauungsplan aufgestellt. 

• Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs sollen im Rahmen der Bebauungsplanauf-

stellung als „Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanla-

gen“ (SOEE) gemäß § 11 (2) BauNVO festgesetzt werden. 

• Um dem Entwicklungsgebot nachzukommen, erfolgt eine Änderung des Flächennut-

zungsplans im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans. 

• Das Vorhaben soll einen Beitrag zur Erreichung der energie- und klimapolitischen 

Ziele der Bundesregierung sowie der Landesregierung Hessens leisten, insbesondere 

zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien. 

• Durch den Betrieb der Photovoltaikanlage wird der Anteil an umweltfreundlicher und 

emissionsfreier Solarenergie im Gemeindegebiet erhöht, wodurch gleichzeitig der 

Einsatz fossiler, klimaschädlicher Energieträger weiter reduziert werden kann. 

• Die lokale Energieerzeugung stärkt die Gemeinde Twistetal wirtschaftlich und infra-

strukturell. 

• Die Belange von Boden, Natur und Landschaft werden im Rahmen einer Umweltprü-

fung berücksichtigt und in einem Umweltbericht dokumentiert. 

• Unter den Photovoltaikmodulen sind landschaftspflegerische Maßnahmen zur ökolo-

gischen Aufwertung der Flächen vorgesehen. 

• Ziel ist die Schaffung neuer Naturlebensräume sowie der Erhalt und die Förderung 

der Biodiversität. 
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• Der Artenschutz wird durch faunistische Untersuchungen und einen artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrag berücksichtigt. 

• Um die Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG auszuschließen und den Verlust 

von Revieren zu kompensieren, werden geeignete CEF-Maßnahmenflächen für die 

Feldlerche (Alauda arvensis) dauerhaft bereitgestellt und vertraglich gesichert. 

• Zur Vermeidung möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen (Blendwirkungen) wird 

ein Blendgutachten erstellt, das im Rahmen des Immissionsschutzes Maßnahmen 

zur Reduktion potenzieller Beeinträchtigungen aufzeigt. 

• Ziel des Vorhabens ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen 

und gleichzeitig den Bedarf an Flächen für die Nutzung erneuerbarer Energien zu de-

cken. 

2.5 Beschreibung des Plangebietes 

Eingriffsbebauungsplan 

Das Plangebiet des Eingriffs-Bebauungsplans befindet sich in der Gemarkung Twistetal, Flur 

4, ca. 1 km westlich der Ortschaft Nieder-Waroldern und 1,5 km östlich des Ortschaft Ober-

Waroldern. Die nächstliegende Wohnbebauung befindet sich in einem Abstand von ca. 150 

m östlich des Plangebietes in der Straße „Am Hasenberg“. Östlich verläuft eine 380 kV Hoch-

spannungsfreileitung in Nord-Süd-Richtung mit dazugehörigen Masten und im nördlichen 

Bereich befinden sich sieben Windenergieanlagen. In einem Abstand von ca. 200 m vom süd-

lichsten Punkt des Plangebietes verläuft im Süden die Landesstraße 3083, welche Nieder-

Waroldern mit Ober-Waroldern verkehrstechnisch verbindet und durch straßenbegleitendes 

Großgrün vom Plangebiet abgeschirmt ist. Nördlich angrenzend verläuft außerhalb der 

„Schottenbach“ (Flurstück 136, Flur 4, Gemarkung Nieder-Waroldern). 

 

Abbildung 3: Makrolage des Plangebiets in der Gemarkung Nieder-Waroldern, ohne Maßstab 

(Quelle: DTK 25, Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, 

2023) 



 

540 BP Begründung 2-c.docx  

9 
GEMEINDE TWISTETAL 

Bebauungsplan Nr. 11 „Sondergebiet Photovoltaik“, Nieder-Waroldern 

Das Plangebiet umfasst vollständig die Flurstücke 22, 31, 32/1 und 32/2 der Flur 4 in der Ge-

markung Nieder-Waroldern und teilweise das Flurstück 123 (Wirtschaftsweg) der Flur 4 in 

der Gemarkung Nieder-Waroldern mit einer Flächengröße von ca. 10,57 ha. Es wird derzeit 

als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Die Fläche ist nicht bebaut und weist kein Großgrün 

auf. Südlich angrenzend befindet sich Feldgehölze. Im mittleren Bereich verläuft ein Wirt-

schaftsweg (Flurstück 123), der von Nieder-Waroldern in die Feldmark führt. Dieser trennt 

die Flächen für die Photovoltaikanlagen räumlich voneinander. Das Flurstück 22 befindet sich 

südlich des Wirtschaftsweges, die Flurstücke 31, 32/1 und 32/2 befinden sich nördlich des 

Wirtschaftsweges. Ringsherum schließen sich weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen an 

(siehe Abbildung 4).  

Das Gelände des Plangebietes weist ein topographisch bewegtes Gelände auf. Das Gelände 

steigt von ca. 295 m ü. NHN im Süden auf ca. 325 m ü. NHN im Nordwesten an.  

Ausgleichsbebauungsplan – CEF Maßnahmenflächen 

Das Plangebiet der planexternen CEF-Maßnahmenflächen befindet sich in den Gemarkungen 

Nieder-Waroldern und Elleringhausen und liegt in einer Entfernung von etwa 500 bis 1.000 

m Luftlinie nördlich des Geltungsbereichs des Eingriffsbebauungsplans (siehe Abbildung 5). 

Die Maßnahmenflächen befinden sich innerhalb der folgenden Flurstücke: 

• Flurstück 55, Flur 4, Gemarkung Nieder-Waroldern 

• Flurstück 5, Flur 11, Gemarkung Elleringhausen 

• Flurstück 4, Flur 11, Gemarkung Elleringhausen 

Diese aneinandergrenzenden Flächen der o.g. Flurstücke mit einer Größe von insgesamt ca. 

4,4 ha werden derzeit als intensiv genutzte Ackerflächen landwirtschaftlich bewirtschaftet. 

Sie liegen südlich eines asphaltierten Wirtschaftswegs, der von Elleringhausen in die offene 

Landschaft führt. Die Umgebung ist überwiegend durch weitere landwirtschaftlich genutzte 

Flächen geprägt. Westlich der Maßnahmenflächen grenzt der Bebauungsplan Nr. 4 – Wind-

energienutzung „Auf dem Kehrbusch/Auf dem Kramenzenbusche, Am Wege-

scheide/AmTwisterwege, Auf dem Ackerathe“ an (siehe auch Kapitel 6.2.5). 

Das Gelände der planexternen CEF-Flächen ist topographisch bewegter Natur: Es steigt von 

rund 270 m ü. NHN im Nordosten auf etwa 315 m ü. NHN im Südwesten an. 
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Abbildung 4: Mikrolage des Plangebiets des Eingriffs-Bebauungsplans. Luftbild vom Geltungsbereich 

des Plangebiets mit unmittelbarer Umgebung und Flurstücksangaben, ohne Maßstab 

(Quelle: Google Earth, 2024) 
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Abbildung 5: Mikrolage des Plangebiets des Eingriffs-Bebauungsplans und Lage der externen CEF-Maß-

nahmenflächen (ohne Maßstab, Quelle: WI Energy, 2025) 
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Abbildung 6: Blick vom Wirtschaftsweg aus Richtung Nord-Westen (eigene Aufnahme, März 2024) 

 

Abbildung 7: Blick auf das Plangebiet des Eingriffs-Bebauungsplans vom Wirtschaftsweg aus Richtung 

Nord-Westen (eigene Aufnahme, März 2024) 
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Abbildung 8: Blick auf das Plangebiet des Eingriffs-Bebauungsplans vom Wirtschaftsweg aus Richtung 

Süd-Westen (eigene Aufnahme, März 2024) 

 

Abbildung 9: Blick auf das Plangebiet des Eingriffs-Bebauungsplans vom Wirtschaftsweg aus Richtung 

Osten (eigene Aufnahme, März 2024) 
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Abbildung 10: Blick auf das Plangebiet des Eingriffs-Bebauungsplans vom Wirtschaftsweg aus Richtung 

Süd-Osten (eigene Aufnahme, März 2024) 

 
Abbildung 11: Blick auf das Plangebiet der externen CEF-Ausgleichsflächen vom Wirtschaftsweg nach 

Osten (Aufnahme WI Energy, 2025) 
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Abbildung 12: Blick auf das Plangebiet der externen CEF-Ausgleichsflächen vom Wirtschaftsweg nach 

Westen (Aufnahme WI Energy, 2025) 
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2.6 Projektbeschreibung 

Die WI Energy Entwicklungs GmbH beabsichtigt im Plangebiet die Aufstellung von Photovol-

taik-Freiflächenanlagen. Eine erste Objektplanung liegt bereits vor und ist in Abbildung 13 

dargestellt. 

 

Hinsichtlich der technischen Umsetzung ist geplant im Plangebiet PV-Freiflächenanlagen zu 

installieren, die nicht beweglich sind, reihig aufgestellt und nach Süden aufgeständert wer-

den. Die Anlage wird zudem aus den zum Betrieb erforderlichen Nebenanlagen (Wechselrich-

ter, Trafostation, Batteriespeicher etc.), sowie aus Einfriedungen, Erschließungs-, Wartungs- 

und Betriebsflächen bestehen. Das Plangebiet wird vollständig umzäunt. 

Abbildung 13: Beispielhaftes Aufstelllayout ohne Maßstab (Quelle: WI Energy Entwicklungs GmbH, 

2023) 
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Die Module werden nach Süden zur Sonne hin aufgeständert und auf sogenannten „Tischen“ 

angeordnet, welche mittels Pfosten ohne Fundamente im Boden befestigt sind (siehe Abbil-

dung 11). Durch die punktuelle Aufständerung der Module bleibt die Plangebietsfläche zu ei-

nem großen Teil unversiegelt und wird durch die Photovoltaikmodule lediglich „überspannt“. 

Geplant sind ca. 130 „Tische“ mit ca. 22.000 Modulen und einer Gesamtleitung von ca. 

14.000 kWp.1 Pro kWp lassen sich in unseren Breitengraden zwischen ca. 800 – 950 kWh 

Strom produzieren. Mit der zu installierenden Leistung (Vollauslastung) könnten unter güns-

tigsten Bedingungen bis zu 13 Millionen kWh Strom pro Jahr produziert werden. Dies würde 

einem Energiebedarf für ca. 3.500 Haushalte entsprechen. Zugleich kann ein Ausstoß von 

mehreren tausend Tonnen CO2 vermieden werden. 

Der technisch und gesamtwirtschaftlich günstigste Netzverknüpfungspunkt wurde unter Be-

rücksichtigung der örtlichen Netzstruktur sowie der im Netzgebiet der Energie Waldeck-

Frankenberg GmbH geplanten, genehmigten und bereits im Bau befindlichen Stromerzeu-

gungsanlagen ermittelt. Aufgrund der Leistungsgröße der geplanten Erzeugungsanlage und 

der bereits vorhandenen Auslastung des Mittelspannungsnetzes im Netzgebiet der Energie 

Waldeck-Frankenberg GmbH muss der Netzanschluss über einen Direktanschluss an die Mit-

telspannungs-Sammelschiene eines Umspannwerks erfolgen. In etwa 8,9 km Luftlinie befin-

det sich das Umspannwerk Bad Arolsen-Mengeringhausen, über das die Stromeinspeisung 

 
1 Kilowatt-Peak (kWp) ist ein besonderes Maß, das ausschließlich zur Messung der Leistung von Photovoltaikanlagen verwendet wird. Nor-

malerweise wird elektrische Leistung in Watt gemessen, 1.000 Watt ergeben hierbei ein Kilowatt. 

Abbildung 14: Beispielhafter Systemquerschnitt der Modultische ohne Maßstab  

(Quelle: WI Energy Entwicklungs GmbH, 2023) 
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erfolgen könnte. Die Einspeiseleistung wurde nach Absprache mit der Energie Waldeck-Fran-

kenberg GmbH bis zum Jahr 2026 reserviert. Perspektivisch könnte Ende des Jahrzehnts 

(2020er Jahre) ein näherer Anschluss möglich sein. 

Für die Kabeltrassen finden Mittelspannungserdkabel Verwendung. Es werden keine Freilei-

tungen verlegt.  

Die Erschließung erfolgt von dem durch das Plangebiet verlaufenden Wirtschaftsweg. Von 

dort aus werden Zufahrten in das Plangebiet vorgesehen.  

3 Planerische und rechtliche Ausgangslage 

3.1 Raumordnung 

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne – sowohl der Bebauungsplan als auch der Flä-

chennutzungsplan – an die übergeordneten Ziele der Raumordnung anzupassen. Dieses An-

passungsgebot gewährleistet, dass die kommunale Planung nicht isoliert erfolgt, sondern 

im Einklang mit den räumlichen Entwicklungszielen des Landes und der Region steht. 

Dabei ist zu unterscheiden: Die Ziele der Raumordnung sind verbindlich und müssen von der 

Gemeinde bei der Planung zwingend berücksichtigt werden. Sie bilden einen verbindlichen 

Rahmen, der nicht missachtet werden darf. Dagegen sind die Grundsätze der Raumordnung 

als Planungsleitlinien zu verstehen, die in die Abwägung einfließen, aber nicht zwingend er-

füllt werden müssen. Sie können im Einzelfall gegen andere öffentliche Belange abgewogen 

werden. 

Diese Differenzierung sichert eine ausgewogene und nachhaltige Raumentwicklung, bei der 

verbindliche Vorgaben strikt eingehalten werden, gleichzeitig aber planerische Flexibilität er-

halten bleibt. Durch die Anpassung an die Ziele und die Berücksichtigung der Grundsätze der 

Raumordnung wird gewährleistet, dass die kommunalen Planungen in eine übergeordnete 

Raumordnung eingebettet sind und negative Wechselwirkungen auf benachbarte Planungs-

räume vermieden werden. 

3.1.1 Landesentwicklungsplan Hessen 2020 

Maßgebend ist der Landesentwicklungsplan Hessen aus dem Jahr 2020. Der Landesentwick-

lungsplan ist das wichtigste Steuerungsinstrument der Landesplanung. Er enthält die Festle-

gungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes und 

seiner Regionen und die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen. 

Seit dem Inkrafttreten des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 im Januar 2001 ist dieser 

in insgesamt vier Änderungsverfahren komplett neu gefasst worden. Im Landesentwick-

lungsplan heißt es in Bezug auf Photovoltaikanlagen:  

„Gemäß den energiepolitischen Zielen der Hessischen Landesregierung ist der zukünftige 

Energiebedarf vorrangig umweltschonend und mit minimalen Kohlendioxid-Emissionen kli-
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maverträglich, sicher, zuverlässig und sozialverträglich zu decken. Nach dem Willen der Lan-

desregierung soll die Deckung des Endenergieverbrauchs in Hessen von Strom und Wärme bis 

zum Jahr 2050 zu 100 % aus Erneuerbaren Energien erfolgen (§ 1 Hessisches Energiegesetz). 

Hierzu sind gleichzeitig die Steigerung der Energieeffizienz und die Realisierung von Energie-

einsparpotenzialen, wie auch der Ausbau der Energieübertragungsinfrastruktur erforderlich. 

5.3.2.1 Solare Strahlungsenergie(Z): Die Nutzung der solaren Strahlungsenergie auf und an 

baulichen Anlagen hat Vorrang vor der Errichtung großflächiger Anlagen auf Freiflächen (Frei-

flächen-Solaranlagen). Ausgenommen hiervon sind Freiflächen-Solaranlagen, wenn der 

Standort mit den Schutz- und Nutzfunktionen der jeweiligen gebietlichen Festlegung im Re-

gionalplan vereinbar ist. Bei der Standortwahl sind Flächen entlang von Bundesautobahnen 

und Schienenwegen, Deponien, Lärmschutzwälle, Konversionsgebiete sowie in unmittelbarer 

Nähe liegende, baulich bereits vorgeprägte Gebiete vorrangig in Betracht zu ziehen; nachran-

gig können auch die für eine landwirtschaftliche Nutzung benachteiligten Gebiete einbezogen 

werden.“ 

Die Aufstellung des Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans trägt zur 

Erreichung dieser Raumordnungsziele bei. 

Die Gemeinde Twistetal ist sich dieser Ziele bewusst und hat auch die bestehenden bereits 

versiegelten Potenziale in der Gemeinde im Fokus. Dennoch werden zur Erreichung der Vor-

gaben auch Freiflächenanlagen ihren Beitrag leisten müssen. Es existieren in der Gemeinde 

Twistetal keine Flächen in Autobahn- oder Schienennähe, da im Gemeindegebiet keine Au-

tobahnen und keine Haupteisenbahnwege verlaufen. Insofern müssen ohnehin andere, 

nicht privilegierte Flächen, genutzt werden. Da das Plangebiet in einem landwirtschaftlich 

benachteiligten Gebiet mit hoher Sonneneinstrahlung liegt, bietet es sich zur Nutzung als 

Standort für Freiflächenanlagen an. 

3.1.2 Regionalplan Nordhessen 2009 / Teilregionalplan Energie Nord-

hessen 2017 

Maßgeblich ist der Regionalplan Nordhessen 2009 und der Teilregionalplan Energie Nordhes-

sen 2017. Die Raumordnungspläne legen für das Plangebiet folgende Darstellungen fest 

(siehe Abbildung 15 und 16): 

• Vorranggebiet für die Landwirtschaft 

• Östlich angrenzend befindet sich eine Hochspannungsfreileitung  

• Nördlich befindet sich ein Vorranggebiet für Windenergie 

Als Ziel 2 des Regionalplans Nordhessen 2009 respektive des Teilregionalplans Energie Nord-

hessen 2017 wurde in Kap. 5.2.2.3 definiert, dass die Errichtung von Photovoltaik-Freiflä-

chenanlagen in Vorranggebieten für die Landwirtschaft ausgeschlossen ist. Es bestünde so-

dann ein Zielkonflikt.  

Laut der Bodenbewertung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoin-

formation werden dem Plangebiet überwiegend geringe Werte attestiert (siehe Abbildung 

18 und 19).  
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Laut der Bodenschätzung aus dem Liegenschaftskataster des Amtes für Bodenmanage-

ment Korbach2 werden folgende Daten und Kennwerte für die Flurstücke im Plangebiet auf-

geführt:  

Flurstück 22 – Tatsächliche Nutzung 47.806 m2 Ackerland 

• 3.295 m2 Ackerland (A), Bodenart Lehmiger Sand (IS), Zustandsstufe (4), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 38, Ackerzahl 33, Ertragsmesszahl 1 087 

• 5.730 m2 Ackerland (A), Bodenart Lehmiger Sand (IS), Zustandsstufe (5), Entstehungs-

art Verwitterung (V), Bodenzahl 36, Ackerzahl 24, Ertragsmesszahl 1 375 

• 5.347 m2 Ackerland (A), Bodenart Lehmiger Sand auf schwerem Lehm (IS/LT), Zu-

standsstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlichveränderte Böden (-), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 38, Ackerzahl 31, Ertragsmesszahl 1 658 

• 6.509 m2Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 41, Ackerzahl 39, Ertragsmesszahl 2 539 

• 2.298 m2 Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (4), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 48, Ackerzahl 45, Ertragsmesszahl 1 034 

• 4.338 m2 Ackerland (A), Bodenart Lehmiger Sand (IS), Zustandsstufe (4), Entstehungs-

art Verwitterung (V), Bodenzahl 40, Ackerzahl 35, Ertragsmesszahl 1 518 

• 3.671 m2 Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (6), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 35, Ackerzahl 28, Ertragsmesszahl 1 028 

• 1.962 m2 Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 41, Ackerzahl 36, Ertragsmesszahl 706 

• 534 m2 Ackerland {A}, Bodenart Lehmiger Sand (15), Zustandsstufe (5), Entstehungs-

art Verwitterung (V), Bodenzahl 36, Ackerzanhl 34, Ertragsmesszahl 1 882 

• 2.239 m2 Ackerland {A}, Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (6), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 35, Ackerzahl 31, Ertragsmesszahl 694 

• 6.883 m2 Ackerland (A), Bodenart Lehmiger Sand (IS}, Zustandsstufe (4), Entste-

hungsart Verwitterung {V), Bodenzahl 38, Ackerzahl 36, Ertragsmesszahl 2 478 

Flurstück 31 – Tatsächliche Nutzung 30.880 m2 Ackerland 

• 834 m2 Ackerland (A), Bodenart Sandiger Lehm (sL), Zustandsstufe (3), Entstehungs-

art Verwitterung über LöR (VLö), Bodenzahl 64, Ackerzahl 49, Ertragsmesszahl 409 

• 3.318 m2 Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 41, Ackerzahl 38, Ertragsmesszahl 1.261 

 
2 Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Amt für Bodenmanagement Korbach, Stand 2024 
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• 2.020 m2 Ackerland (A), Bodenart Anlehmiger Sand (SI), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 28, Ackerzahl 27, Ertragsmesszahl 545 

• 828 m2 Ackerland (A), Bodenart Sandiger Lehm (sL), Zustandsstufe (3), Entstehungs-

art Verwitterung über Löß (VLö), Bodenzahl 64, Ackerzahl 60, Ertragsmesszahl 497 

• 8.056 m2 Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (4), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 48, Ackerzahl 45, Ertragsmesszahl 3.625 

• 3.139 m2 Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 41, Ackerzahl 39, Ertragsmesszahl 1.224  

• 900 m2 Ackerland (A), Bodenart Lehm (L), Zustandsstufe (6), Entstehungsart Verwit-

terung (V), Bodenzahl 46, Ackerzahl 35, Ertragsmesszahl 315 

• 272 m2 Ackerland (A), Bodenart Anlehmiger Sand (SI), Zustandsstufe (4), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 35, Ackerzahl 34, Ertragsmesszahl 1 792 

• 130 m2 Ackerland (A}, Bodenart Sandiger Lehm (sl), Zustandsstufe (4), Entstehungs-

art Verwitterung über Löß (VLö), Bodenzahl 54, Ackerzahl 44, Ertragsmesszahl 2 257 

• 1.383 m2 Ackerland (A), Bodenart Sand (S), Zustandsstufe (4), Entstehungsart Dilu-

vium über Verwitterung (DV), Bodenzahl 23, Ackerzahl 23, Ertragsmesszahl 318 

Flurstück 32/1, tatsächliche Nutzung 12.500 m2 Ackerland 

• 2 866 m2 Ackerland (A), Bodenart Lehmiger Sand (IS), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 36, Ackerzahl 32, Ertragsmesszahl 917 

• 1.253 m2 Ackerland (A), Bodenart Sand (S), Zustandsstufe (4), Entstehungsart Dilu-

vium über Verwitterung (DV), Bodenzahl 23, Ackerzahl 23, Ertragsmesszahl 288 

• 3.526 m2Ackerland (A), Bodenart Anlehmiger Sand (SI), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 28, Ackerzahl 27, Ertragsmesszahl 952 

• 4.764 m2Ackerland (A), Bodenart Anlehmiger Sand (SI), Zustandsstufe (4), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 32, Ackerzahl 32, Ertragsmesszahl 1.524 

• 91 m2Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 43, Ackerzahl 40, Ertragsmesszahl 36 

Flurstück 32/2, tatsächliche Nutzung 13.790 m2 Ackerland 

• 986 m2 Ackerland (A), Bodenart Lehmiger Sand (IS), Zustandsstufe (5), Entstehungs-

art Verwitterung (V), Bodenzahl 36, Ackerzahl 32, Ertragsmesszahl 956 

• 8.434 m2Ackerland (A), Bodenart Lehmiger Sand (IS), Zustandsstufe (5), Entstehungs-

art Verwitterung (V), Bodenzahl 36, Ackerzahl 33, Ertragsmesszahl 2.783 

• 2.370 m2Ackerland (A), Bodenart Stark lehmiger Sand (SL), Zustandsstufe (5), Entste-

hungsart Verwitterung (V), Bodenzahl 43, Ackerzahl 40, Ertragsmesszahl 948 
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Es zeigt sich anhand der Daten und Kennwerte, dass die meisten Flächen im Plangebiet nur 

eine Ackerzahl von 25 -35 aufweisen und damit allenfalls mittlere Qualitäten attestiert wer-

den können.  

Im Rahmen einer Abwägung zwischen dem Ausbau der Erneuerbaren Energien durch die 

Photovoltaikanlagen auf den Flächen ist daher die Sicherung des Ausbaus der Landwirt-

schaft gegen die Sicherung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien abzuwägen. Der Ausbau 

der Erneuerbaren Energien erfährt mit dem EEG 2023 ein „überragendes öffentliches Inte-

resse“ und dient sowohl der Daseinsvorsorge als auch der Sicherung des Bestands der Ener-

gieversorgung. 

Natürlicherweise soll und muss die Landwirtschaft in allen Landesteilen als raumbedeutsa-

mer und die Kulturlandschaft prägender Wirtschaftszweig erhalten und in ihrer sozioökono-

mischen Funktion weiterhin gesichert werden. Die Sicherung der Landwirtschaft dient der 

Daseinsvorsorge. Die Gemeinde Twistetal möchte jedoch an diesem Standort die PV-Anlage 

umsetzen und hat sich bewusst für diesen Standort mit einer geringen Bodenbewertung in 

der Nähe zu den Windenergieanlagen und der Hochspannungsfreileitung mit dazugehörigen 

Masten entschieden (siehe Abbildung 17). 

Zudem hätte die Realisierung der Planung eine (temporäre) Umwandlung des Ackerlandes zu 

Grünland zur Folge, was auch die Artenvielfalt erhöht. Außerdem unterbliebe die für Acker-

land typische ständige mechanische Beanspruchung des Bodens. 

Aufgrund dieser o.g. Darlegung der Eignung und vor dem Hintergrund, dass PV-Anlagen laut 

Erneuerbare-Energien-Gesetz im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffent-

lichen Sicherheit dienen, sollte das hier betroffene Vorranggebiet für Landwirtschaft aus 

Sicht der Gemeinde Twistetal für Photovoltaik in Anspruch genommen werden. In diesem 

Fall wurden die Belange der Nutzung regenerativer Energien höher bewertet als die Belange 

der Landwirtschaft und diese entsprechend zurückgestellt.  

Abbildung 15: Ausschnitt aus dem Regionalplan Nordessen 2009 mit Kennzeichnung des Plangebietes 

(ohne Maßstab) 
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Abbildung 16: Ausschnitt aus dem Teilregionalplan Energie Nordhessen 2017 mit Kennzeichnung des 

Plangebietes (ohne Maßstab) 
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Abbildung 17: Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte Hessen mit Lagebezug des Plangebietes zum an-

grenzenden Windenergiepark und der Hochspannungsfreileitung (Quelle: Hessische Ver-

waltung für Bodenmanagement und Geoinformation 2024, ohne Maßstab)  

 

Abbildung 18: Bodenfunktionsbewertung des Plangebietes mit Kennzeichnung des Plangebiets und 

dazugehöriger Legende (Quelle: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und 

Geoinformation, ohne Maßstab) 

Plangebiet PV 

Windpark 

Maststandort 

Maststandort 

Maststandort  
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Abbildung 19: Ackerzahlen mit Kennzeichnung des Plangebiets und dazugehöriger Legende (Quelle: 

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, ohne Maßstab) 

Das Raumordnungsziel, das eine Vorrangfunktion für die Landwirtschaft festlegt, stand auf 

den ersten Blick im Widerspruch zur geplanten Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenan-

lage. Dennoch entschied sich die Gemeinde Twistetal nach sorgfältiger Prüfung der örtlichen 

Rahmenbedingungen und Gegebenheiten dazu, das Projekt im Wege der kommunalen Bau-

leitplanung vorzubereiten und einen Antrag auf Zielabweichung zu stellen. 

Da sich das gesamte Plangebiet innerhalb eines „Vorranggebiets für Landwirtschaft“ befin-

det, stellte das Vorhaben – insbesondere im Hinblick auf Ziel 2 des Kapitels 5.2.2.3 des Teilre-

gionalplans Energie Nordhessen – einen Zielverstoß dar.  

Für die Umsetzung des Vorhabens war daher eine Zielabweichung vom Regionalplan Nord-

hessen 2009 gemäß § 8 (2) des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG) erforderlich. Die 

Gemeinde Twistetal hat dazu am 11.02.2025 einen Antrag auf Zulassung der Zielabwei-

chung beim Regierungspräsidium Kassel gestellt.  

Im Rahmen des landesplanerischen Verfahrens nach § 6 (2) Raumordnungsgesetz in Verbin-

dung mit § 8 HLPG hat der Zentralausschuss der Regionalversammlung Nordhessen in seiner 

Sitzung am 16. Mai 2025 folgende Entscheidung getroffen: 

„Die am 11.02.2025 beantragte Abweichung vom Regionalplan Nordhessen 2009 gemäß § 8 

HLPG für eine geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Größe von rund 10,6 ha in 

der Flur 4, Flurstücke 22, 31, 32/1 und 32/2 sowie Flurstück 123 (teilweise) der Gemarkung 

Nieder-Waroldern, Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, wird zugelassen.“ 
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Mit dieser landesplanerischen Entscheidung liegt bei der Realisierung der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage kein Zielverstoß mehr vor. 

3.1.3 Neuaufstellung Regionalplan NordOstHessen  

Der Regionalplan NordOstHessen wird derzeit neu aufgestellt. In diesem Zusammenhang 

liegt bereits ein Beschluss des Haupt- und Planungsausschusses vom 12.10.2023 zur Solar-

energie vor. Das Verfahren wurde eingeleitet. Die erst Offenlage fand vom 01.10.2024 bis 

30.11.2024 statt. 

Zukünftig sollen gemäß den Zielen des neuen Regionalplans auch die Vorrang- und Vorbe-

haltsgebiete Landwirtschaft zur Nutzung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen geöffnet 

werden. Der Planungsträger hat also erkannt, dass die ursprünglich festgelegten Planungs-

ziele des Regionalplans von 2009 und des Teilregionalplans Energie von 2017 angesichts der 

aktuellen Entwicklungen überholt sind und eine Anpassung erfordern.  

Die bestehenden Regelungen des Regionalplans Nordhessen von 2009 und des Teilregional-

plans Energie Nordhessen müssen daher im Kontext aktueller Entwicklungen und Beschlüsse 

bzw. künftiger Vorgaben gesehen werden. Der Planungsstand dieser Dokumente ist veraltet 

und sie wurden in einer Zeit erstellt, in der die Dringlichkeit des Ausbaus erneuerbarer Ener-

gien weniger stark im Fokus stand. Der jüngste Beschluss des Haupt- und Planungsaus-

schusses zur Öffnung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft für Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen verdeutlicht das Umdenken und die Notwendigkeit einer Anpas-

sung der Regionalplanung an die heutigen klimatischen und energiewirtschaftlichen Bedürf-

nisse. 

Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für 

Landwirtschaft soll gemäß Ziel 5 der Neuaufstellung des Regionalplans NordOstHessen unter 

folgenden Voraussetzungen mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar sein: 

1. Die durchschnittliche Ertragsmesszahl liegt an dem Standort unter dem Schwellen-

wert 45 und unter dem Durchschnitt der zugehörigen Gemarkung. 

2. Die Wasserspeicher- und –abgabefähigkeit des Bodens ist gering bis mittel, d.h. die 

nutzbare Feldkapazität liegt überwiegend unter dem Schwellenwert von 200mm in 

1m Tiefe 

3. Die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen zur ausschließlichen solarenergetischen 

Nutzung überschreiten nicht den Schwellenwert von 2 % der landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche im jeweiligen Gemeindegebiet. 

4. Eine überwiegende Inanspruchnahme von Flächen mit einer EMZ über 60 ist ausge-

schlossen. 

Die Voraussetzungen werden im Folgenden für das Plangebiet bewertet (siehe auch Kapitel 

4.2 Landwirtschaftliche Beurteilung der Fläche): 

Ergebnis zu 1.:  

• Der Durchschnitt der Ertragsmesszahl im Plangebiet liegt bei ca. 35. Der Durchschnitt 

der Gemarkung Nieder-Waroldern liegt bei ca. 42. -> erfüllt. 
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Ergebnis zu 2.:  

• Die nutzbare Feldkapazität ist gering, überwiegend unter 200mm in 1m Tiefe. Nur 

6,6 % der Fläche überschreiten den Schwellenwert von 200 mm -> erfüllt. 

Ergebnis zu 3.:  

• Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in der Gemeinde Twistetal beträgt 4.129 ha. 2 

% davon sind 82,58 ha. Das Plangebiet hat nur ca. 10 ha. Es gibt von einem anderen 

Projektierer ein weiteres PV-Projekt mit einer Flächengröße von ca. 54 ha in Planung. 

Aufstellungsbeschlüsse sind gefasst. Die 82,58 ha werden dadurch noch nicht erreicht 

-> Erfüllt 

Ergebnis zu 4.:  

• Es ist kein Flächenstück mit einer Ertragsmesszahl von über 60 vorhanden. -> erfüllt 

Fazit 

Auch die die Kriterien des in Aufstellung befindlichen Regionalplans NordOstHessen für die 

geplante Nutzung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Plangebiet werden vollständig er-

füllt. Die vorgesehenen Flächen entsprechenden Anforderungen, die im Rahmen der aktuel-

len Regelungen des in Aufstellung befindlichen Regionalplans NordOstHessen festgelegt 

werden, insbesondere in Bezug auf die zulässige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für so-

lar-energetische Zwecke. Sobald der neue Regionalplan NordOstHessen in Kraft tritt, wird 

die geplante Umsetzung der Photovoltaik-Freiflächenanlage in Übereinstimmung mit diesen 

neuen Regelungen stehen. Die geplante Nutzung der Fläche für Photovoltaik-Freiflächenan-

lagen wird damit auch unter Berücksichtigung der neuesten Planungsrichtlinien und der spe-

zifischen Vorgaben des Regionalplans vollständig konform sein.  

3.2 Flächennutzungsplan 

Ein Bebauungsplan muss aus den Inhalten und Darstellungen des übergeordneten Flächen-

nutzungsplans (FNP), der für das ganze Gemeindegebiet die langfristigen Siedlungs- und 

Freiraumentwicklung aufzeigt, entwickelt werden. 

Der bauplanungsrechtlich zu überplanende Bereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan 

der Gemeinde Twistetal aus dem Jahre 1977 nach BauNVO als „Flächen für die Landwirt-

schaft“ dargestellt (siehe Abbildung 20). In der unmittelbaren Umgebung der Flächen gren-

zen weitere Flächen für die Landwirtschaft an. Östlich ist eine Stromtrasse dargestellt. Im 

Rahmen der 10. Änderung des Flächennutzungsplans im Jahr 2007 wurde für im Norden an-

grenzende Bereich „Auf dem Kehrbusch/Auf dem Kramenzenbusch, Am Wegescheide/Am 

Twisterwege, Auf dem Ackerathe“ eine Fläche für die Windenergienutzung dargestellt. Öst-

lich angrenzend befindet sich die Darstellung einer Leitungstrasse für eine Hochspannungs-

freileitung. 
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Abbildung 20: Lage des Plangebiets im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Twistetal 

(ohne Maßstab) 

Eine Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans ist nun erforderlich, weil die Festset-

zungen des Bebauungsplans von den Darstellungen des Flächennutzungsplans abweichen.  

Dies kann im vorliegenden Fall gemäß § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren erfolgen. Nach Ab-

schluss des Änderungsverfahrens des Flächennutzungsplans kann der Bebauungsplan als aus 

dem Flächennutzungsplan entwickelt betrachtet werden. 

Im Zuge des Änderungsverfahrens sollte der Flächennutzungsplan wie folgt geändert wer-

den: 

• Änderung der Darstellung von „Flächen für die Landwirtschaft“ in „Sonstiges Sonder-

gebiete für Erneuerbare Energien - Zweckbestimmung Photovoltaikanlagen“ gem. § 

11 (2) BauNVO) 

Diese Änderung dient den in Kapitel 2.3 beschriebenen Zielen. Sie beeinträchtigt nicht die ge-

ordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde. 

3.3 Plangrundlagen 

Zur Erstellung des Bebauungsplans werden unterschiedliche Unterlagen zusammengeführt. 

Sie dienen zum einen der Darlegung der Planungsabsicht und zum anderen zur Erfassung des 
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Bestandes sowie der Analyse der Auswirkungen der Planung. Für die Aufstellung des vorlie-

genden Bebauungsplans wurde aufgrund der Bestandssituation die Erstellung eines Arten-

schutzgutachtens erforderlich.  

Artenschutzgutachten 

Zur Einschätzung der artenschutzrechtlichen Situation im Plangebiet wurde der Fachgutach-

ter, Biologe Trottmann aus Marburg, von der WI Energy Entwicklungs GmbH beauftragt. Im 

Rahmen seiner Untersuchung wurde das Plangebiet mithilfe von Begehungen auf das Vor-

kommen von Vogelarten und Fledermäuse untersucht. Die Ergebnisse der Revierkartierung 

zur Erfassung der Arten werden in einer faunistischen Kartierung sowie in einem arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag dokumentiert. Das Gutachten liegt im Anhang der Begrün-

dung bei und wurde in der Begründung im Kapitel 7 sowie im Umweltbericht bewertet. 

Bodengutachten 

Vom geowissenschaftlichen Gutachterbüro GEOLOOK wurde eine bodenkundlich-agrarische 

Stellungnahme für den geplanten Solarpark in Nieder-Waroldern erstellt. Ziel war es, die Bo-

denqualität genau zu bewerten und die Eignung der Flächen für eine Umnutzung von land-

wirtschaftlicher Nutzung zu einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zu prüfen. Zudem sollte 

untersucht werden, ob die Ertragsmesszahlen des Plangebiets niedriger ausfallen als die der 

Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft in der Gemarkung Nieder-Waroldern und eine Inan-

spruchnahme somit gerechtfertigt erscheint. Die Stellungnahme liegt im Anhang der Be-

gründung bei und wurde in Kapitel 6.3 der Begründung sowie im Umweltbericht beschrieben 

und bewertet. 

4 Planungsalternativen 

4.1.1 Räumliche Alternativen 

Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen dient dem Ausbau regenerativer Ener-

giequellen. Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf Freiflächen bieten sich optimal als Energie-

gewinnung an und leisten neben der Errichtung von PV-Anlagen (z.B. auf Dächern) einen 

wichtigen Beitrag für die Energiewende. 

Im Gebiet der Gemeinde Twistetal finden sich aufgrund der peripheren Lage des Plangebie-

tes und der Flächenverfügbarkeit nur bedingt weitere, geeignete, verfügbaren und bereits 

erschlossenen Flächen für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen.  

Die Installation von Photovoltaikmodulen auf versiegelten Flächen, Konversionsflächen, Dä-

chern oder an Gebäuden sowie Lärmschutzwänden ist grundsätzlich eine vielversprechende 

Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Diese Flächen sind bereits erschlossen 

und beanspruchen keinen zusätzlichen Raum, was aus ökologischer Sicht vorteilhaft ist. Zu-

dem kann durch die dezentrale Energieerzeugung direkt an den Orten, wo der Strom ver-

braucht wird, die Netzlast verringert und der Eigenverbrauch erhöht werden. 
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Trotz dieser Vorteile gibt es erhebliche Einschränkungen, die dazu führen, dass diese Lösung 

aktuell nicht als vollwertige Alternative angesehen werden kann. Der Hauptgrund ist die be-

grenzte Verfügbarkeit dieser Flächen in ausreichendem Umfang. Viele der potenziell nutzba-

ren Flächen befinden sich im Privatbesitz, was den schnellen Zugang und die Umsetzung er-

schwert. Derartige Projekte erfordern oft langwierige Abstimmungsprozesse, Investitionsbe-

reitschaft und Genehmigungen, die die Realisierung verzögern. 

Ein weiteres Problem ist die Skalierbarkeit: Um vergleichbare Energiemengen wie bei zentra-

len Energieerzeugungssystemen zu erzielen, wäre die Installation einer großen Anzahl von 

Anlagen erforderlich. Diese müssen auf vielen kleinen Flächen verteilt werden, was technisch 

komplex, kostenintensiv und in der Praxis schwer umsetzbar ist. Die individuelle Leistung je-

der einzelnen Photovoltaikanlage ist im Vergleich zu großen Solarparks relativ gering. Das 

führt dazu, dass ein erheblicher Zubau von kleinen Anlagen notwendig wäre, um einen nen-

nenswerten Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs zu leisten. 

Angesichts der aktuellen Energiekrise, die schnelle Lösungen erfordert, spielt diese Form der 

Energieerzeugung daher nur eine untergeordnete Rolle. Es handelt sich um eine langfristige 

Maßnahme, die parallel zu anderen, effizienteren und sofort wirksamen Maßnahmen ver-

folgt werden sollte. Photovoltaikanlagen auf versiegelten Flächen sind zwar ein wichtiger 

Bestandteil des zukünftigen Energiemixes, doch in der aktuellen Krise sind sie eher als zu-

sätzliche Option und weniger als zentrale Lösung zu betrachten. 

Die Standortwahl erfolgte unter Berücksichtigung einer Vielzahl von raumplanerischen, öko-

logischen und technischen Kriterien, wobei insbesondere folgende Aspekte hervorgehoben 

werden: 

• Landwirtschaftliche Eignung: 

Die landwirtschaftliche Bedeutung der Flächen ist gering, da die Bodenertragsmess-

zahl (EMZ) von etwa 35 deutlich unter dem Durchschnitt der Gemarkung Nieder-

Waroldern liegt, welcher bei etwa 42 liegt.  

• Vorbelastung des Standorts: 

Der Standort liegt in räumlicher Nähe zu bestehenden Windkraftanlagen und einer 

Hochspannungsfreileitung. Dies ermöglicht eine Konzentration von Energieprojekten 

und vermeidet die Zersiedlung des Landschaftsbildes. 

• Erschließung und Netzanschluss: 

Die Flächen sind über bestehende Wirtschaftswege gut erreichbar. Es wird kein Aus-

bau von Verkehrsinfrastruktur erforderlich. Die Nähe zum Umspannwerk Arolsen-

Mengeringhausen (ca. 8,9 km Luftlinie) ermöglicht eine effiziente Netzanbindung, 

was die wirtschaftliche und technische Umsetzbarkeit des Projekts unterstützt. Per-

spektivisch könnte Ende des Jahrzehnts (2020er Jahre) ein näherer Anschluss möglich 

sein. 

• Naturschutz und ökologische Aspekte: 

Es wurden die Belange des Naturschutzes (Natura 2000, Naturschutzgebiete, Bio-

tope) sowie des Artenschutzes und wasserrechtliche Vorschriften (z.B. Überschwem-

mungsgebiete, Wasserschutzgebiete) bei der Wahl des Standorts berücksichtigt. Die 

geplante extensive Nutzung der Fläche unter den Solarmodulen und ökologische 

Maßnahmen steigern den ökologischen Wert des Standorts. Die topografische Lage 
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mit einer Neigung nach Süden bietet zudem optimale Bedingungen für die Solar-

energiegewinnung. Anhand des Solarkataster Hessen aus dem Jahr 2023 wird dem 

Plangebiet eine gute Eignung zur Gewinnung von Solarenergie attestiert, denn die 

Strahlungsenergie am Standort weißt hohe Werte auf. 

Innerhalb des Plangebiets sind keine konkurrierenden Nutzungen in Bezug auf Natur und 

Landschaft oder Erholung vorhanden. Für die Erschließung der Flächen sind keine Ausbau-

maßnahmen der Zuwegung erforderlich. 

Auf Grund der räumlichen Nähe zu den Windenergieanlagen und der Hochspannungsfreilei-

tung und den dazugehörigen Masten bietet sich eine ergänzende Sondernutzung im Plange-

biet an.  

Ein Raumwiderstand bestand zunächst in der Tatsache, dass das Plangebiet im Regionalplan 

Nordhessen als Vorranggebiet Landwirtschaft ausgewiesen ist. Dies wurde jedoch durch die 

zugelassene Zielabweichung erfolgreich gelöst. (siehe auch Kapitel 3.1.2). 

Abbildung 21: Ausschnitt aus Solarkataster Hessen 2023 mit Kennzeichnung des Plangebietes. 

Quelle: LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH 
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Mit der Änderung des BauGB im Jahre 2023 sind Korridore entlang von Autobahnen und 

zweigleisigen Haupteisenbahnwegen beidseitig in einer Breite von 200 m für die Errichtung 

von PV-Anlagen nach § 35 BauGB privilegiert worden. Allerdings existieren in der Gemeinde 

Twistetal solche Flächen nicht, da im Gemeindegebiet keine Autobahnen und keine Hauptei-

senbahnwege verlaufen. Insofern müssen ohnehin andere, nicht privilegierte Flächen, ge-

nutzt werden. 

Räumliche Alternativen für die geplante Nutzung als Standort für Photovoltaikanlagen in 

der Gemeinde Twistetal scheiden aufgrund der Lagekriterien, der Bodenqualitäten und der 

direkten Verfügbarkeit von Flächen aus.  

Zudem sind die zielkonformen Flächen, die als Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft aus-

gewiesen sind, weniger gut geeignet, da sie durchweg höhere Ertragsmesszahlen aufweisen 

und somit eine höhere landwirtschaftliche Produktivität haben (siehe hierzu auch die Aus-

führungen in Kapitel 3.1.2). Im Gegensatz dazu erhält das geplante Gebiet den Vorzug, da es 

über niedrigere Ertragsmesszahlen verfügt, wodurch eine geringere landwirtschaftliche Nut-

zungseffizienz gegeben ist. Dies macht es im Rahmen der Abwägung gegenüber Flächen mit 

höheren Ertragsmesszahlen vorzugswürdiger, um die landwirtschaftliche Nutzung hochwer-

tiger Böden nicht unnötig zu beeinträchtigen. 

Im Rahmen der Suche nach den planexternen CEF-Maßnahmenflächen wurden unterschied-

liche Flächen geprüft und gegeneinander abgewogen. Dabei wurde besonderer Wert darauf-

gelegt, dass die Maßnahmenflächen den ökologischen Erfordernissen der betroffenen Arten 

entsprechen, in einem funktionalen Zusammenhang zum Eingriffsort stehen und langfristig 

gesichert werden können. 

Für die Auswahl der CEF-Flächen ist entscheidend, dass sie durch ihre Offenheit und Struk-

turausstattung besonders geeignet sind, den Habitatansprüchen der Feldlerche zu entspre-

chen. Die Wahl fiel schließlich auf die in Kapitel 5.6.6 beschriebenen Flächen in den Gemar-

kungen Nieder-Waroldern sowie Elleringhausen. Alternative Flächen im weiteren Umfeld 

wurden verworfen, da dort entweder keine ausreichende Flächengröße zur Verfügung stand, 

Nutzungs- und Eigentumsverhältnisse eine Umsetzung erschwert hätten oder durch Rest-

riktionen keine guten Bedingungen für die Feldlerche gegeben war. Hinzu kommt, dass die 

letztlich ausgewählten Flächen eine Akzeptanz bei der Unteren Naturschutzbehörde gefun-

den haben.  

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass es keine gleichwertigen oder besseren Alter-

nativen zu den ausgewählten CEF-Flächen gibt. Sie erfüllen in besonderem Maße die fachli-

chen, rechtlichen und praktischen Anforderungen, sodass die Wahl dieser Flächen sowohl 

aus naturschutzfachlicher als auch aus umsetzungsbezogener Sicht folgerichtig ist. 

4.1.2 Inhaltliche Alternativen 

Die periphere Lage erschwert anderweitige Nutzungen sowie den dauerhaften Aufenthalt in 

den Plangebieten. Durch die vorhandenen Windkraftanlagen im Norden und die Hochspan-

nungsfreileitung mit den dazugehörigen Masten im Osten ist das Gebiet vorbelastet. Hinzu 

kommt die topografische Situation, welche andere Nutzungen wirtschaftlich weitestgehend 

uninteressant macht. Für das Plangebiet wird eine Sondernutzung, wie im Rahmen dieser 

Bebauungsplanaufstellung geplant, als am geeignetsten eingestuft. Die räumlichen Lagebe-

dingungen lassen kaum eine andere Nutzungsmöglichkeit zu. 
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Die Gemeinde Twistetal hat keine anderweitigen Planungsvorstellungen für dieses Gebiet. 

Dementsprechend weist der wirksame Flächennutzungsplan eine Fläche für Landwirtschaft 

aus. Dabei handelt es sich aber nicht um eine qualifizierte Planungsabsicht, sondern um die 

im sonstigen Außenbereich übliche Flächendarstellung. 

Inhaltlich wäre es denkbar, auch statt herkömmlichen Photovoltaik-Freiflächenanlagen so-

genannte Agri-Photovoltaik-Anlagen (Agri-PV) zu installieren.  

Diese befinden sich derzeit jedoch noch immer in der Erprobungsphase. Selbst international 

tätige Unternehmen setzen bislang vor allem auf Pilotprojekte. Ein wesentlicher Grund, wa-

rum Agri-PV derzeit nicht wirtschaftlich realisierbar ist, sind die hohen Investitionskosten. 

Diese ergeben sich vor allem durch die aufwendige Bauweise: Agri-PV erfordert entweder ein 

sehr hohes Ständerwerk oder komplexe Dreh- und Aufstelltechniken. Die dadurch entste-

henden Mehrkosten können weder durch die EEG-Vergütung noch durch marktübliche 

Strompreise dauerhaft gedeckt werden. 

Zusätzlich weist Agri-PV im Vergleich zu klassischen Photovoltaik-Freiflächenanlagen weitere 

wirtschaftliche und optische Nachteile auf: 

Höhere Investitionskosten bei geringeren Erträgen: Während PV-FFA mit rund 572 €/kWp 

vergleichsweise günstige Investitionskosten aufweist, liegt dieser Wert bei Agri-PV bei etwa 

1.234 €/kWp. Gleichzeitig sind die Stromerlöse aufgrund größerer Reihenabstände und einer 

wesentlich geringeren installierten Leistung niedriger. 

Aufwendige Konstruktion: Hoch aufgeständerte Module erfordern eine teure Tragstruktur 

und spezielle Module, was die Kosten zusätzlich steigert. 

Erhöhter Eingriff ins Landschaftsbild: Während PV-FFA zumeist in das Landschaftsbild inte-

griert wird – etwa durch Strauch- und Baumhecken sowie blendfreie Module – sind hoch 

aufgeständerte Agri-PV-Anlagen mit einer Höhe von rund sechs Metern weithin sichtbar. Sie 

lassen sich weder durch natürliche Topografie noch durch Bepflanzung effektiv verbergen. In 

der Landschaft entsteht der Eindruck einer Halle oder einer vollständigen Überdachung, was 

einen erheblichen optischen Eingriff darstellt. 

Aufgrund dieser wirtschaftlichen und landschaftlichen Herausforderungen ist die Umsetzung 

von Agri-PV im Plangebiet nicht realistisch.  

Insofern sind, außer der unten beschriebenen Nullvariante, keine inhaltlichen Planungsalter-

nativen umsetzbar. 

Hinsichtlich der Ausgestaltungsvarianten der CEF-Maßnahmen wären Alternativen denkbar 

gewesen, die jedoch verworfen wurden. Der vom Artenschutzgutachter vorgeschlagenen 

Anlage zusätzlicher Feldlerchenfenster wurde nicht gefolgt, da diese im Vergleich zur alter-

nativen Bewirtschaftungsform mit doppeltem Saatreihenabstand für die Zielart Feldlerche 

Nachteile aufweisen. Stattdessen wird auf den Getreideanbau mit erweitertem Saatreihen-

abstand in Kombination mit Blühstreifen gesetzt, um eine für die Feldlerche dauerhaft ge-

eignete Habitatstruktur sicherzustellen. Diese Vorgehensweise gewährleistet eine höhere 

Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der CEF-Maßnahmen und stellt die zweckmäßige Ausgestal-

tung dar, die den gesetzlichen Anforderungen nach § 44 (5) BNatSchG in vollem Umfang 
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entspricht. Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde getroffen. 

4.1.3 Nullvariante 

Mit der sogenannten Nullvariante wird überprüft, welche Auswirkungen der Verzicht auf 

eine Planung und die Umsetzung des Projekts auf die Interessen der Kommune hätte. In 

dieser Variante würden an dem vorgesehenen Standort keine Photovoltaik-Freiflächenanla-

gen errichtet.  

Ein Verzicht auf die Planung stünde jedoch den Zielen der Kommune und der Bundesregie-

rung, den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu beschleunigen, kontraproduktiv gegenüber. 

Ohne das Planverfahren bliebe die Fläche weiterhin vollständig für eine landwirtschaftliche 

Nutzung erhalten, da kein temporärer Eingriff in den Boden stattfindet. Diese Beibehaltung 

könnte kurzfristig als vorteilhaft betrachtet werden. Allerdings hat sich die Gemeinde aktiv 

für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf diesen Freiflächen ausgesprochen, da sie in 

dieser Lösung positive Effekte im Vergleich zur Nullvariante erwartet.  

Wird auf die Errichtung der PV-Anlage verzichtet, entfällt zugleich die Notwendigkeit zur 

Umsetzung von CEF-Maßnahmen. In diesem Fall verbleiben die betroffenen Flächen in ihrer 

bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, in der bespielweise weiterhin Raps oder 

Mais angebaut werden könnte. Eine dauerhafte Umgestaltung in Blühstreifen und extensiv 

bewirtschaftete Getreideflächen mit doppeltem Saatabstand erfolgt nicht, sodass die Flä-

chen weiterhin wie bislang ohne Einschränkungen bewirtschaftet werden könnten. 

Die Nullvariante kommt aufgrund der Planungsziele der Bauleitplanung und den positiven 

Aspekten des Projekts für die Gemeinde nicht zur Anwendung. Sollte jedoch das Planverfah-

ren nicht durchgeführt und umgesetzt werden, bliebe als Konsequenz die Nullvariante wei-

ter bestehen. 

5 Festsetzungen 

Das Plangebiet befindet sich bisher im planungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB 

und unterliegt daher keinen planungsrechtlichen Festsetzungen. Da es sich nicht um einen 

privilegierten Außenbereich entlang von Autobahnen oder zweigleisigen Bahnstrecken han-

delt, ist die Aufstellung eines verbindlichen Bauleitplans erforderlich. 

Es wird ein Angebotsbebauungsplan angestrebt, der mindestens die Art der baulichen Nut-

zung, das Maß der baulichen Nutzung sowie die überbaubaren Grundstücksflächen festsetzt. 

Der im Plangebiet verlaufende Wirtschaftsweg wird als Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-

stimmung ausgewiesen. Darüber hinaus sind Pflanzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen. Ebenso 

werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Blendwirkungen), 

getroffen. 

Ziel des Bebauungsplans ist es, eine ausgewogene, nachhaltige und rechtlich verbindliche 

Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Plangebiets als Photovoltaikanlage zu schaf-

fen. 
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5.1 Art der baulichen Nutzung 

5.1.1 Sonstiges Sondergebiet Erneuerbare Energien „Photovoltaik-

anlage“ (SOEE) 

Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Erneuerbare 

Energien „Photovoltaikanlage“ (SOEE) festgesetzt.  

Es sind im Sonstigen Sondergebiet Erneuerbare Energien „Photovoltaikanlage“ folgende Nut-

zungen allgemein zulässig:  

• Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

• Anlagen zur Speicherung von Strom (Batteriespeicher) und Elektrolyseanlagen 

• Nebenanlagen gem. § 14 (1) 1 BauNVO 

• Einfriedungen, Blendschutz- und Überwachungseinrichtungen 

• Zufahrten, Baustraßen, Wartungs- und Betriebsflächen 

Um das Vorhaben in den Plangebieten umsetzen zu können, wurde die Art der baulichen 

Nutzung zukünftig gemäß § 11 (2) BauNVO als Sondergebiet mit entsprechender Zweckbe-

stimmung festgesetzt. 

Das Flurstück 22 befindet sich südlich des Wirtschaftsweges (Im Bebauungsplan als Bereich 

Süd bezeichnet), die Flurstücke 31, 32/1 und 32/2 befinden sich nördlich des Wirtschaftswe-

ges (Im Bebauungsplan als Bereich Nord bezeichnet). 

Im „Sonstigen Sondergebiet Erneuerbare Energien „Photovoltaikanlage“ sind neben Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen auch sämtliche Nebenanlagen zulässig. Hierzu zählen zweckge-

bundene Gebäude und bauliche Anlagen, die für den technischen Betrieb erforderlich sind, 

sowie die zugehörigen Erschließungsflächen. 

Zur Effizienzsteigerung und Erhöhung der Flexibilität im Energieversorgungssystem ist auch 

die Errichtung von Stromspeicheranlagen vorgesehen. Energiespeichersysteme auf Batterie-

basis ermöglichen die temporäre Zwischenspeicherung von erzeugtem Strom und dessen 

bedarfsgerechte Einspeisung. Dies trägt zur Netzstabilität bei, gleicht Erzeugungsschwan-

kungen aus und fördert die Eigenversorgung. 

Darüber hinaus sollen innerhalb des Sondergebiets auch Elektrolyseanlagen zur Erzeugung 

von „grünem“ Wasserstoff zulässig sein. Eine Elektrolyseanlage nutzt elektrische Energie, um 

Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Wird der Strom aus einer PV-Freiflächen-

anlage bezogen, spricht man von „solar-produziertem“ oder „grünem“ Wasserstoff. Durch 

die Umwandlung von vor Ort erzeugtem Solarstrom in Wasserstoff kann ein wesentlicher 

Beitrag zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Energieversorgung geleistet werden. 

Die Gemeinde verfolgt mit dieser Festsetzung eine zukunftsorientierte und technologieof-

fene Planung, die nicht nur auf den gegenwärtigen Stand der Technik reagiert, sondern auch 

künftige Entwicklungen im Bereich der Energiespeicherung und -verwertung berücksichtigt. 
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Da derzeit nicht absehbar ist, welche konkreten Speicher- oder Verwertungsformen sich 

langfristig etablieren werden, soll das Sondergebiet in seiner Nutzung flexibel genug gestal-

tet werden, um auf technische Innovationen im Bereich der regenerativen Energien ange-

messen reagieren zu können. 

Die Festsetzung von Nebenanlagen gemäß § 14 (1) Satz 1 BauNVO ermöglicht die Errichtung 

betriebsnotwendiger Einrichtungen wie Technikgebäuden, Schaltanlagen oder Lagerflächen. 

Diese Infrastruktur ist notwendig, um den dauerhaften und störungsfreien Betrieb der Pho-

tovoltaikanlagen sicherzustellen. 

Zum Schutz der Anlagen und angrenzender Bereiche sind Einfriedungen vorgesehen. Diese 

dienen der Zugangskontrolle, der Sicherung gegen unbefugtes Betreten sowie der Erfüllung 

versicherungsrechtlicher Anforderungen. Zudem sollen Blendschutzeinrichtungen ermöglicht 

werden, um den Immissionsschutz sicherstellen zu können.  

Ebenso ist die Möglichkeit zur Installation von Überwachungsanlagen, insbesondere zur Vi-

deoüberwachung, vorgesehen. Dies ist insbesondere bei unübersichtlichem Gelände sinnvoll, 

um die Betriebssicherheit zu erhöhen. 

Da Sonstige Sondergebiete – anders als die Baugebiete nach §§ 2–9 BauNVO – keiner typi-

sierten Nutzungsstruktur unterliegen, ist es erforderlich, die im Sondergebiet zulässigen 

Nutzungen gemäß dem festgelegten Nutzungszweck klar zu definieren. Die genannten Nut-

zungen gelten als allgemein zulässig. Aufgrund des eindeutig umrissenen Nutzungszwecks 

sieht der Plangeber keine Notwendigkeit, zusätzlich ausnahmsweise zulässige Nutzungen 

festzulegen. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 11 (2) BauNVO. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Sonstigen Sondergebiet Erneuerbare Energien „Pho-

tovoltaikanlage“ (SOEE) durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl und der maximal zu-

lässigen Höhe baulicher Anlagen bestimmt.  

5.2.1 Grundflächenzahl 

Für das Sonstige Sondergebiet Erneuerbare Energien „Photovoltaikanlage“ (SOEE) wird das 

Maß der baulichen Nutzung durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl GRZ 1 sowie er-

gänzend einer GRZ 2 bestimmt. 

Die GRZ 1 wird auf 0,05 festgesetzt, die GRZ 2 auf 0,7. 

Gemäß § 16 (3) BauNVO ist bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung stets eine 

Grundflächenzahl festzusetzen. Bei der Planung von Solarparks ist jedoch zu berücksichtigen, 

dass neben der tatsächlichen Bodenversiegelung auch ein erheblicher Anteil der Grund-

stücksfläche durch Photovoltaikmodule überschirmt, jedoch nicht versiegelt wird. Um dieser 

Besonderheit gerecht zu werden, erfolgt im vorliegenden Bebauungsplan die Festsetzung 

beider Werte – GRZ 1 und GRZ 2. 
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Die GRZ 1 gibt die maximal zulässige tatsächliche Bodenversiegelung wieder. Dazu zählen 

z. B. Fundamente von Nebenanlagen (wie Trafostationen), befestigte Betriebs- und War-

tungsflächen, Einfriedungen sowie ggf. Technikflächen. Die GRZ 1 ist mit 0,05 bewusst nied-

rig angesetzt, um dem Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und 

Boden gemäß § 1a BauGB Rechnung zu tragen. 

Die erwartete reale Versiegelung im Plangebiet liegt – je nach technischer Umsetzung – bei 

etwa 3 bis 5 % der Gesamtfläche. Diese entsteht v. a. durch punktuelle Fundamente, offene 

Stahlprofile (Rammpfosten), sowie durch kleinere befestigte Wege- und Technikflächen. 

Die GRZ 2 hingegen bezieht sich auf die Fläche, die durch Photovoltaikmodule überschirmt 

wird. Sie stellt keinen direkten Eingriff in den Boden dar. Sie dient der planerischen Steue-

rung des Umfangs der Flächeninanspruchnahme durch die PV-Anlagen selbst. Da die Träger-

konstruktionen der Module i. d. R. nicht versiegeln, wohl aber große Teile des Bodens über-

decken, ist eine ergänzende GRZ aus Gründen der Transparenz erforderlich. Die GRZ 2 wird 

mit 0,7 festgesetzt, was angesichts der Anlagendichte und der technischen Auslegung der 

Modulflächen als realistisch und erforderlich angesehen wird. 

Durch die differenzierte Festsetzung von GRZ 1 und GRZ 2 wird sowohl den baurechtlichen 

Anforderungen an die Flächennutzung als auch dem Charakter von Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen als überwiegend unversiegelte Nutzungen angemessen Rechnung getragen. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 16 und 19 BauNVO. Die 

GRZ 1 wird gemäß § 16 und § 19 BauNVO festgesetzt. Die ergänzende GRZ 2 erfolgt als bau-

rechtliche Festsetzung zum Maß der Nutzung gemäß § 9 (1) 1 BauGB. 

5.2.2 Höhe baulicher Anlagen 

Im Sonstigen Sondergebiet Erneuerbare Energien „Photovoltaikanlage“ (SOEE) wird die maxi-

male Höhe baulicher Anlagen auf 3,5 m über der Geländeoberfläche begrenzt. Diese Höhen-

begrenzung bezieht sich auf die Oberkante der baulichen Anlage gemessen ab der natürli-

chen Geländeoberfläche. 

Ausnahmsweise sind technisch notwendige Anlagen, die funktional zur PV-Anlage gehören, 

wie z. B. Antennen, Kameramasten oder Masten für Überwachungseinrichtungen, bis zu ei-

ner maximalen Höhe von 10,0 m zulässig. Diese Höhenüberschreitungen sind ausschließlich 

für zwingend betriebsnotwendige Anlagen zulässig, deren Funktion eine größere Höhe erfor-

dert. 

Gemäß § 16 (3) Satz 2 BauNVO ist bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im 

Bebauungsplan auch die Höhe der baulichen Anlagen zu bestimmen, wenn öffentliche Be-

lange – insbesondere das Orts- oder Landschaftsbild – beeinträchtigt werden können. 

Im vorliegenden Fall ist eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes aufgrund der offenen 

Lage und des großflächigen Eingriffs in den Naturraum nicht auszuschließen. Aus diesem 

Grund ist eine steuernde Höhenbegrenzung erforderlich, um die optische Wirkung der An-

lage zu minimieren und ein behutsames Einfügen in das Orts- und Landschaftsbild gemäß 

§ 1 (5) BauGB sicherzustellen. 



 

540 BP Begründung 2-c.docx  

38 
GEMEINDE TWISTETAL 

Bebauungsplan Nr. 11 „Sondergebiet Photovoltaik“, Nieder-Waroldern  

 

Die festgesetzte Maximalhöhe von 3,5 m entspricht der üblichen Aufbauhöhe von PV-Mo-

dultischen auf Stahl- oder Aluminiumunterkonstruktionen mit südorientierter Neigung. 

Diese Höhe gewährleistet einen funktionalen Betrieb der Anlage bei gleichzeitig moderater 

optischer Präsenz in der Landschaft. 

Die beschränkte Höhenüberschreitung für bestimmte technische Nebenanlagen auf bis zu 

10,0 m ist erforderlich, um z. B. Überwachungssysteme, Datenübertragungseinrichtungen 

oder Betriebsfunktionen der Anlage zu gewährleisten. Diese Ausnahmen sind räumlich und 

funktional eng begrenzt und stellen keinen Widerspruch zur landschaftsangepassten Gestal-

tung dar. 

Durch diese differenzierte Festsetzung wird das Ziel verfolgt, einerseits die technische Funkti-

onsfähigkeit der geplanten PV-Freiflächenanlage sicherzustellen und andererseits den land-

schaftsplanerischen Anforderungen Rechnung zu tragen. Eine klare Höhenbegrenzung er-

höht zudem die Rechtssicherheit bei der baulichen Umsetzung und verhindert bauliche Ent-

wicklungen, die mit dem planerischen Konzept nicht vereinbar wären. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 16 und 18 BauNVO. 

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

Im Bebauungsplan werden Baugrenzen festgesetzt, die von den Solarmodulen nicht über-

schritten werden dürfen. Gleichzeitig werden jedoch Einfriedungen, Blendschutz- und Über-

wachungseinrichtungen sowie Zufahrten, Wartungswege und Wartungsflächen auch außer-

halb der Baugrenzen zugelassen, um die Funktionsfähigkeit der Anlage sicherzustellen. 

Die überbaubare Grundstücksfläche im sonstigen Sondergebiet wird im Grundsatz mit ei-

nem Grenzabstand von 3 m eindeutig durch Baugrenzen festgelegt. Zwei Bereiche weichen 

davon ab und erhalten größere Abstände, da dort besondere fachliche Anforderungen be-

stehen. 

Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verläuft der Schottenbach (Flurstück 136, Flur 4, 

Gemarkung Nieder-Waroldern). Nach § 23 (1) HWG beträgt der Gewässerrandstreifen im 

Außenbereich 10 m. Innerhalb dieses Streifens sind bauliche und sonstige Anlagen nach § 23 

(2) HWG grundsätzlich unzulässig, sofern sie nicht standortgebunden oder wasserwirt-

schaftlich erforderlich sind. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich gemäß § 38 (2) WHG ab 

der Linie des Mittelwasserstandes bzw. ab der Böschungsoberkante. Aus diesem Grund wird 

entlang des Schottenbachs eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gewässer-

randstreifen“ in einer Breite von 10 m festgesetzt (siehe auch nachfolgendes Kapitel 5.4). Die 

Baugrenze ist dort entsprechend zurückgenommen. 

Auch an der südlichen Plangebietsgrenze wird die Baugrenze abgerückt. Grundlage dafür 

sind die Ergebnisse des Artenschutzgutachtens zu den Fledermäusen. Um deren Lebensraum 

nicht zu beeinträchtigen, bleibt dort ein 5 m breiter Pufferstreifen frei, der nicht mit PV-Mo-

dulen belegt werden darf. 

Die festgesetzten Baugrenzen eröffnen einen städtebaulich gut verträglichen Gestaltungs-

spielraum und ermöglichen eine flexible Anordnung der PV-Anlagen, um eine hohe Effizienz 

im gesamten Plangebiet zu erreichen. Gleichzeitig werden die Belange des Gewässer- und 

des Artenschutzes angemessen berücksichtigt. 
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Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 2 BauGB i.V.m. § 16 und 19 BauNVO. 

5.4 Grünfläche mit Gewässerrandstreifen 

Der Gewässerrandstreifen entlang des Schottenbachs (Flurstück 136, Flur 4, Gemarkung Nie-

der-Waroldern) wird als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gewässerrandstreifen“ 

festgesetzt. Die Breite des Streifens beträgt 10 m, gemäß § 23 HWG, der für den Außenbe-

reich einen Mindestabstand von 10 m ab der Böschungsoberkante bzw. Mittelwasserlinie 

vorschreibt. 

Die Festsetzung als Grünfläche mit besonderer Zweckbestimmung stellt sicher, dass inner-

halb des Gewässerrandstreifens keine baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich verändert 

werden dürfen, soweit diese nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich 

sind. Dies betrifft insbesondere Einfriedungen, Wege oder sonstige bauliche Einrichtungen. 

Ziel der Festsetzung ist die Sicherung der Böschungen und des Uferbereichs, die für den 

Hochwasserschutz, die Wasserqualität und die Erhaltung von Lebensräumen für Flora und 

Fauna von zentraler Bedeutung sind. Durch die Maßnahme wird zudem die ökologische 

Funktionsfähigkeit des Gewässers erhalten, einschließlich der natürlichen Durchgängigkeit, 

des Uferbewuchses und der Gewässerdynamik. 

Die Festsetzung des Gewässerrandstreifens gewährleistet somit die Vereinbarkeit der Bau-

leitplanung mit den wasserrechtlichen Anforderungen und trägt gleichzeitig zur Umsetzung 

der Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes bei. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 10 und § 9 (1) 15 BauGB. 

5.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

5.5.1 Wirtschaftsweg 

Der im mittleren Bereich des Plangebietes verlaufende Wirtschaftsweg wird im Bebauungs-

plan als „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Wirtschaftsweg“ festgesetzt. Diese 

Festsetzung stellt sicher, dass der landwirtschaftliche Weg auch zukünftig für den landwirt-

schaftlichen Verkehr uneingeschränkt nutzbar bleibt und seine Funktion als Verbindungs- 

und Erschließungsachse für landwirtschaftliche Nutzflächen in der Umgebung behält. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage des § 9 (1) 11 BauGB. 
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5.6 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flä-

chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

5.6.1 Minderung der Barrierewirkung, Gewährleistung, einer Durch-

lässigkeit der Einzäunung für Klein- und Mittelsauger (M1) 

Maßnahme 

Zaunsockel (durchgehende Mauern usw.) sind zur freien Landschaft hin unzulässig. Zaunan-

lagen haben einen Bodenabstand von mindestens 20 cm aufzuweisen. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Zaunsockel (durchgehende Mauern usw.) sind zur freien Landschaft hin unzulässig, da sie 

eine Barriere für Klein- und Mittelsäuger darstellen können. Daher wird, um eine Durchläs-

sigkeit der Einzäunung für die Fauna (insbesondere Klein- und Mittelsäuger) zu gewährleis-

ten, auf einen sachgerechten Bodenabstand von mindestens 20 cm verwiesen. 

5.6.2 Versickerungsfähige Gestaltung von Erschließungs- und Be-

triebsflächen (M2) 

Maßnahme 

Erschließungs- und Betriebsflächen sind nur in wasserdurchlässiger Ausführung zulässig. Als 

wasserdurchlässig gelten Pflaster mit mindestens 30% Fugenanteil, Rasengittersteine, 

Schotterrasen, Drainagepflaster und ähnliches. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Die wasserdurchlässige Ausführung dieser Flächen trägt dazu bei, den Oberflächenabfluss 

von Niederschlagswasser zu verringern. Die Wasserspeicherkapazität des vorhandenen Bo-

denvolumens hat eindeutig positive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Plangebie-

tes und leistet einen Beitrag dazu, den allgemeinen Oberflächenabfluss zu reduzieren, so 

dass auch nachgeschaltete Fließgewässer profitieren können. Besonders bei Rasengitterstei-

nen und Schotterrasen wird auch gewährleistet, dass oberflächig anfallende Verschmutzun-

gen durch besondere Mikroorganismen und auch Pflanzen der Pflasterritzenvegetation ab-

gebaut oder zumindest gebunden werden können. 

Je nach Beanspruchung und Nutzung der Flächen stehen unterschiedliche wasserdurchläs-

sige Materialien zur Verfügung, die meistens auch eine wichtige gestalterische Funktion 

übernehmen. Die positiven Effekte einer solchen Flächengestaltung können nur dann ge-

währleistet werden, wenn die entsprechende Ausführung fachgerecht durchgeführt wird. 

Besonders von Bedeutung ist neben der Fugenweite auch der geeignete Unterbau, da dieser 

zusätzliches Speichervolumen bereitstellt und entsprechende Drucklasten abfängt.  
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5.6.3 Insektenschutz durch Verzicht auf Beleuchtung (M3) 

Maßnahme 

Auf den Flächen des sonstigen Sondergebietes Erneuerbare Energien „Photovoltaikanlagen“ 

(SOEE) ist eine dauerhafte Beleuchtung der Flächen unzulässig. Beleuchtungsanlagen für 

Wartungsarbeiten sind zulässig. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Künstliche Lichtquellen führen unter anderem zu einem Zusammenbruch des angeborenen 

Orientierungsvermögens der Insekten. Die Insekten umfliegen diese bis zur völligen Erschöp-

fung, kollidieren mit der Lampe, werden angesengt und / oder verletzten sich dadurch töd-

lich und fallen natürlichen Fressfeinden dadurch deutlich schneller zum Opfer. 

Durch den Verzicht auf eine Beleuchtung innerhalb der Fläche kann dem fortschreitenden In-

sektensterben entgegengewirkt werden. Durch ein Ausbleiben der Beleuchtung findet kein 

Anziehen der Insekten mehr hin zur künstlichen Lichtquelle statt. 

5.6.4 Entwicklung / Sicherung einer geschlossenen Vegetationsdecke 

(M4) 

Maßnahme 

Der Bereich unterhalb und neben der PV-Module ist mittels Schafbeweidung oder durch ex-

tensive Mahd zu einem extensiven Grünland zu entwickeln durch 

• Einsaat der verbleibenden Restflächen mit einer Landschaftsraseneinsaatmischung 

RSM „Hessisches Bergland“ 

• Einsatz von Düngung und Pflanzenschutz ist unzulässig. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Zum Schutz vor Bodenerosion und gleichzeitig zur ökologischen Aufwertung der Fläche ist 

eine dauerhafte Vegetationsbedeckung des Bodens zu sichern. Eine Schafbeweidung oder 

Mahd sollte den 2-maligen Turnus im Jahr nicht überschreiten, um eine extensive Bewirt-

schaftung zu gewährleisten. Ein Abtransport des Mahdgutes zum Schutz vor Eutrophierung 

(übermäßige Anreicherung von Nährstoffen im Boden) wird bei einer extensiven Mahd emp-

fohlen. 
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5.6.5 Saumstreifen zur Erhaltung von Besonnungsplätzen für Repti-

lien (M5) 

Maßnahme 

Innerhalb der mit M5 gekennzeichneten Fläche im nördlichen Bereich des Plangebiets ist vor 

der außerhalb des Plangebiets bestehenden südexponierten Hecke mit vorgelagertem Gra-

ben im Nordosten ein 10 m breiter Saumstreifen dauerhaft von Bebauung, Befahrung und 

Materiallagerung freizuhalten. Die Maßnahme dient der Vermeidung von Tötungs- und Ver-

letzungsrisiken für Reptilien und gewährleistet die Erhaltung geeigneter Besonnungsplätze 

für Reptilien. Der Saumstreifen ist dauerhaft durch ein angepasstes Pflegeregime (z. B. ab-

schnittsweise Mahd/Entbuschung 1–2 Mal jährlich, Verzicht auf Düngung und Pflanzen-

schutzmittel, Offenhaltung von Teilbereichen) zu unterhalten. Die Pflege des Saumstreifens 

ist außerhalb der Hauptaktivitätszeit der Reptilien durchzuführen. Geeignete Zeiträume hier-

für sind das zeitige Frühjahr (bis Ende März) sowie der Spätsommer/Herbst (ab Mitte Au-

gust). Während der Hauptaktivitätszeit (April bis Mitte August) sind Pflegemaßnahmen zu 

unterlassen. Die Pflege hat abschnittsweise zu erfolgen, sodass Rückzugsräume für Reptilien 

dauerhaft erhalten bleiben. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 10 und § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Die Vorhabensflächen sind durch ihre derzeitige Nutzung als Intensiväcker geprägt. Aufgrund 

der gleichförmigen Bearbeitung, der fehlenden Strukturen sowie der weitgehend ausge-

räumten Feldränder bieten sie überwiegend keine geeigneten Habitatqualitäten für Repti-

lien. Insbesondere fehlen mosaikartige Übergangsbereiche mit Offenboden, Strukturen zur 

Deckung sowie sonnenexponierte Kleinstrukturen, die für viele heimische Reptilienarten, wie 

beispielsweise die Zauneidechse, als wesentliche Habitatbausteine erforderlich sind. 

Eine Ausnahme bildet der im Nordosten der nördlichen Vorhabensfläche außerhalb gelegene, 

südexponierte Heckenbereich mit vorgelagertem Graben. Aufgrund der sonnigen Ausrich-

tung, der kleinteiligen Strukturierung und des Übergangs von Gehölz- zu Offenland bestehen 

hier potenziell günstige Bedingungen für Reptilien. Solche Randstrukturen bieten den Tieren 

sowohl Rückzugsmöglichkeiten (z. B. in Wurzeln, Lesesteinen oder Vegetation) als auch of-

fene, sonnenbeschienene Bereiche, die für die Thermoregulation zwingend erforderlich sind. 

Um diese Habitatfunktion dauerhaft zu sichern, wird innerhalb der mit M5 gekennzeichne-

ten Fläche ein 10 m breiter Saumstreifen festgesetzt, der von Bebauung, Befahrung, Materi-

allagerung und sonstigen Eingriffen freizuhalten ist. Durch diese Maßnahme wird sicherge-

stellt, dass keine Tötungs- oder Verletzungsrisiken für einzelne Tiere durch Bau- oder Nut-

zungseinwirkungen entstehen. Gleichzeitig wird verhindert, dass Beschattungen oder Nut-

zungsintensivierungen die potenziellen Besonnungsplätze beeinträchtigen. 

Der Saumstreifen ist durch ein angepasstes Pflegeregime zu erhalten. Dieses umfasst eine 

abschnittsweise Mahd bzw. Entbuschung (1–2 Mal jährlich), den Verzicht auf Düngung und 

Pflanzenschutzmittel sowie die Offenhaltung von Teilbereichen. Die Pflege erfolgt außerhalb 

der Hauptaktivitätszeit der Reptilien (geeignet: bis Ende März sowie ab Mitte August) und 

abschnittsweise, sodass Rückzugsräume dauerhaft bestehen bleiben. 
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Die Maßnahme leistet somit einen gezielten Beitrag zur Erhaltung ökologisch wertvoller 

Randstrukturen und trägt zur ökologischen Funktionsfähigkeit des Gebietes bei. Sie gewähr-

leistet insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 BNatSchG 

(Tötungs- und Störungsverbot sowie Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten) und stellt sicher, dass die Belange des besonderen Artenschutzes im Rahmen der 

Bauleitplanung hinreichend berücksichtigt werden. 

Der Bereich liegt innerhalb des ohnehin nicht bebaubaren Gewässerrandstreifens. Zur beson-

deren Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wird dieser Bereich jedoch durch 

die Festsetzung noch einmal gesondert hervorgehoben. Dabei wird ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, dass der Besonnungsplatz für die Reptilien von besonderer Wichtigkeit ist und im 

Gewässerrandstreifen freigehalten werden muss. 

 

Abbildung 22: Der freizuhaltende Saumbereich grün markiert; gemäß Artenschutzgutachten (Trott-

mann, 2025) 

5.6.6 Externe Feldlerchenkompensation (M6) 

Maßnahme 

Innerhalb der mit M6 gekennzeichneten Fläche sind die Lebensraumstrukturen für 4 Reviere 

der Feldlerche (Alauda arvensis) innerhalb der Flurstücke 4 und 5, Flur 11, Gemarkung Ellerin-

ghausen und 55, Flur 4, Gemarkung Nieder-Waroldern, auf einer Gesamtflächengröße von 

ca. 4,4 ha zu optimieren durch: 

• Anlegen von mindestens vier Blühstreifen mit geeigneter blütenreicher Saatge-

menge (z. B. Regio-Saatgut „Hessisches Bergland“ oder vergleichbare, heimische 

Mischungen) mit einer Mindestbreite von jeweils 10 m und einer Mindestgröße 

von jeweils 2.000 m2. 
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• Anbau von Getreide auf der restlichen Fläche mit doppeltem Saatreihenabstand 

oder Reduzierung der Aussaatmenge um 50 %, sodass offene Vegetationsstruk-

turen entstehen. 

• Verbot des Anbaus hochwüchsiger Feldfrüchte (z. B. Mais, Raps, Zuckerrüben). 

• Die Bewirtschaftung ist auf die Brutbiologie der Feldlerche auszurichten; Bewirt-

schaftungsausschluss in der Brutzeit von Mitte März bis Mitte August. Während 

dieses Zeitraums sind Mahd, Pflugarbeiten, Umbruch und Ernte zu unterlassen. 

• Kein Einsatz von Herbiziden und mineralischen Düngern. 

Die CEF-Maßnahmenflächen für die Feldlerche werden dem Bebauungsplan Nr. 11 „Sonder-

gebiet Photovoltaik“, Nieder-Waroldern der Gemeinde Twistetal zugeordnet und vertraglich 

zwischen Vorhabenträgerin und Grundstückseigentümer/Pächter mittels Pachtaufhebungs- 

und Bewirtschaftungsverträgen geregelt. 

Ziele und Begründung 

Die faunistische Untersuchung (Trottmann 2025) hat ergeben, dass dadurch vier Reviere der 

streng geschützten Feldlerche beeinträchtigt würden. Um Verstöße gegen § 44 (1) BNatSchG 

zu vermeiden, werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen nach § 44 (5) 

Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 BNatSchG) umgesetzt. 

Ziel der Maßnahme ist es, die durch den Eingriff zu erwartenden Beeinträchtigungen der 

Feldlerchenpopulation zu kompensieren und gleichzeitig dauerhaft geeignete Brut- und Le-

bensräume für diese Offenlandart im räumlichen Zusammenhang zum Plangebiet zu schaf-

fen. Damit wird gewährleistet, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erhalten bleibt und die lokale Population nicht in ihrem Bestand ge-

fährdet wird. 

Die Feldlerche ist ein Charaktervogel der Agrarlandschaft, deren Bestände durch intensive 

Landwirtschaft, den Verlust strukturreicher Flächen und den Anbau hochwüchsiger Feld-

früchte in den letzten Jahrzehnten erheblich zurückgegangen sind. Sie benötigt offene, ex-

tensiv genutzte Flächen mit lückiger Vegetation, die sowohl Brut- als auch Nahrungsplätze 

bieten. 

Um den Habitatansprüchen der Feldlerche gerecht zu werden, wird ein strukturreiches Le-

bensraummosaik aus extensiv bewirtschafteten Getreideflächen und artenreichen Blühstrei-

fen geschaffen. Dazu werden mindestens vier Blühstreifen mit regionalem, blütenreichem 

Saatgut angelegt, die ein hohes Insektenangebot sichern, die Nahrungsverfügbarkeit verbes-

sern und zugleich zusätzliche Lebensräume für zahlreiche Offenlandarten bieten. Auf den 

übrigen Flächen erfolgt ein extensiver Getreideanbau mit reduziertem Saatgutauftrag oder 

doppeltem Saatreihenabstand, sodass offene Vegetationsstrukturen entstehen, die der 

Feldlerche als Brut- sowie Start- und Landeplätze dienen. Hochwüchsige Kulturen wie Mais, 

Raps oder Zuckerrüben sind ausgeschlossen, da sie für die Feldlerche ungeeignet sind. Wäh-

rend der Brutzeit von Mitte März bis Mitte August bleibt die Fläche von Bewirtschaftungs-

maßnahmen frei, um Störungen sowie die Zerstörung von Gelegen und Jungvögeln zu ver-

meiden. Ergänzend wird auf den Einsatz von Herbiziden und mineralischen Düngern verzich-

tet, sodass sich eine artenreiche Vegetation entwickeln und das Insektenangebot dauerhaft 

erhöhen kann. 
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Die Maßnahmenflächen umfassen insgesamt ca. 4,4 ha (Flurstücke 55, Flur 4, Nieder-Warol-

dern sowie 4 und 5, Flur 11, Elleringhausen) und liegen im selben Offenlandkomplex in ca. 

500–1.000 m Entfernung zum Eingriffsbereich. Damit ist der räumlich-funktionale Zusam-

menhang gewährleistet (siehe Abbildungen 23 und 24). 

Zur Sicherstellung der Wirksamkeit erfolgt die Umsetzung auf Grundlage privatrechtlicher 

Vereinbarungen (Pachtaufhebungs- und Bewirtschaftungsverträge) zwischen Vorhabenträ-

gerin und Grundstückseigentümern/Pächtern. Ein Monitoring wird jährlich in den ersten fünf 

Jahren durchgeführt, um die Annahme der Flächen durch die Feldlerche zu überprüfen. Sollte 

die Zielerreichung verfehlt werden, sind Nachsteuerungen erforderlich. Die Gemeinde über-

wacht die Maßnahmen im Rahmen der Kontrolle nach § 4c BauGB. 

Durch die Kombination aus Blühstreifen, extensiver Bewirtschaftung, Verzicht auf hoch-

wüchsige Kulturen sowie die Sicherung störungsfreier Brutbedingungen wird die Fläche lang-

fristig für die Feldlerche attraktiv gestaltet. Ziel ist es, mindestens vier Reviere dauerhaft zu 

sichern und zugleich die Lebensraumqualität im Gebiet ökologisch aufzuwerten. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1a) und § 9 (1) 20 BauGB. 

 

Abbildung 23: Lage des Bebauungsplans und der externen Feldlerchenkompensation (Quelle DTK25, 

2025, Maßstab 1:20.000) 
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Abbildung 24: Externe Feldlerchenkompensation M6 (Quelle ALKIS, 2025, Maßstab 1:5.000) 

5.6.7 Anpflanzen einer zweireihigen Gehölzreihe (P) 

Maßnahme 

Innerhalb der mit P gekennzeichneten Fläche ist eine dreireihige Gehölzreihe zu entwickeln 

durch 

• Anpflanzen von standortgerechten, heimischen Laubgehölzen als Sträucher, 2xv, 

o.B., 

• 60-80 cm, in dreireihiger Anordnung, Pflanzabstand der Gehölze untereinander max. 

1,5 m 

• Einsaat der verbleibenden Restflächen mit einer Landschaftsraseneinsaatmischung 

RSM „Hessisches Bergland“ 

• Dauerhafte Pflege und Erhaltung bzw. Ersatz verlustig gegangener Gehölze 

• Umzäunung der Jungpflanzen als Maßnahme gegen Wildverbiss, Kontrolle und spä-

tere Entfernung der Wildschutzeinrichtungen. 

Für nötige Zuwegungen sind Unterbrechungen der Gehölzreihe auf einer Länge von insge-

samt max. 30,0 m zulässig. 
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Ziele und Begründung 

Vorrangiges Ziel ist die Sichtverschattung der PV-Anlage aus Richtung Osten und Westen. 

Die Maßnahme dient der Entwicklung eines gliedernden Landschaftselements entlang der 

Plangebietsränder Richtung Osten und Westen. Die Gehölzhecke stellt ein Verbindungsglied 

zwischen dem technisch überprägten Plangebiet und der freien Landschaft bzw. der durch 

Landstraße, Windpark und Stromtrasse vorbelasteten Landschaft dar. Sie leistet durch ihre 

Struktur einen Beitrag zur Aufwertung des Landschaftsbildes und zur Biotopvernetzung. 

Das Ziel der Maßnahme die Fernwirkung der PV-Anlage zu mindern muss dabei stets berück-

sichtigt werden. Die Gehölzhecke sollte möglichst hoch und dicht wachsen. Zur Wahrung ei-

nes typischen Feldheckencharakters sollte ein strenger Formschnitt allerdings vermieden 

werden und auf eine dynamische vertikale Struktur geachtet werden. 

Unstrittig ist, dass ein gesundes Heckenwachstum erreicht werden kann, wenn altes Holz 

rausgeschnitten wird damit junge Triebe nachwachsen können. Dies sollte jedoch nur verein-

zelt und nicht für große Abschnitte der Gehölzhecke erfolgen. 

Trotz der Kleinflächigkeit stellen solche Heckenzüge wichtige lineare Elemente dar, die insbe-

sondere für die Fauna bedeutende Verbindungsachsen darstellen. Auch kann hier eine weit-

gehend ungestörte Bodenentwicklung stattfinden. 

Um ein dynamisches Bild der Gehölzhecke zu erreichen, können Gehölze mit unterschiedli-

chem Höhenwachstum Verwendung finden. Bei möglichst zurückgenommener Pflege können 

auch die verschiedenen Belaubungs-, Frucht- und Blühaspekte der Gehölze als positive Gestaltungs-

mittel fungieren. Durch gezielte Pflegemaßnahmen kann ein unerwünschtes Breiten- und Hö-

henwachstum gelenkt werden. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 25a BauGB. 

5.7 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen 

Durch die Reflexion des Sonnenlichts von den Modulflächen darf keine Blendwirkung für die 

Verkehrsteilnehmer auf der klassifizierten Landesstraße L 3083 sowie für die angrenzende 

Wohnbebauung in der Ortschaft Nieder-Waroldern im Osten entstehen. Blendwirkungen 

können insbesondere bei tiefstehender Sonne zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 

Sichtverhältnisse führen, was die Verkehrssicherheit gefährden und die Wohnqualität der 

Anwohner negativ beeinflussen kann. 

Daher ist die Photovoltaik-Freiflächenanlage so zu errichten und zu betreiben, dass jegliche 

Belästigung durch Blendwirkungen im Bereich der Landesstraße sowie der Wohnbebauung 

ausgeschlossen ist. Dies umfasst insbesondere die Wahl einer geeigneten Ausrichtung und 

Neigung der PV-Module, den Einbau von Sichtschutzmaßnahmen sowie weitere technische 

und bauliche Vorkehrungen, die eine störungsfreie Nutzung der angrenzenden Verkehrswege 

und Wohngebiete gewährleisten. 

Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind deshalb verbindliche und fachlich fundierte 

Maßnahmen zu treffen, die eine Blendwirkung wirksam verhindern. Grundlage hierfür bildet 
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die gutachterliche Expertise des Büros SONNWINN vom 14.02.2025 (siehe Kapitel 6.2.4 sowie 

das Gutachten im Anhang der Begründung). Diese Expertise analysiert detailliert die potenzi-

ellen Reflexionsquellen und gibt konkrete Handlungsempfehlungen zur Vermeidung von 

Blendungen. 

Die Berücksichtigung dieser Empfehlungen stellt sicher, dass die Anlage sowohl den techni-

schen Anforderungen an eine umweltverträgliche Nutzung entspricht als auch den Schutz 

der Verkehrsteilnehmer und Anwohner gewährleistet. Damit wird einem Ziel des Bebau-

ungsplans Rechnung getragen, die Nutzung der Fläche für regenerative Energien zu ermögli-

chen und gleichzeitig Gefährdungen und Beeinträchtigungen im Umfeld auszuschließen. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 24 BauGB. 

5.8 Sonstige Festsetzungen 

5.8.1 Geltungsbereich 

Der Eingriffs-Bebauungsplan legt seinen räumlichen Geltungsbereich durch die Geltungsbe-

reichsgrenze fest. Diese Grenze definiert das Gebiet, in dem die Festsetzungen des Bebau-

ungsplans gelten und alle baulichen sowie sonstigen Nutzungsregelungen Anwendung fin-

den.  

Das Plangebiet des Eingriffsbebauungsplans umfasst vollständig die Flurstücke 22, 31, 32/1 

und 32/2 der Flur 4 in der Gemarkung Nieder-Waroldern und teilweise das Flurstück 123 

(Wirtschaftsweg) der Flur 4 in der Gemarkung Nieder-Waroldern. 

Das Plangebiet des Ausgleichsbebauungsplans (planexterne CEF-Maßnahmenflächen für die 

Feldlerche) umfasst vollständig die Flurstücke 4 und 5, Flur 11, Gemarkung Elleringshausen 

sowie Flurstück 55, Flur 4, Gemarkung Nieder-Waroldern. 

Die exakten Abgrenzungen sind im Planteil im Maßstab 1:1.000 und 1:5000 ersichtlich. 

6 Auswirkungen der Planung auf die städtebauli-

che Entwicklung und Ordnung 

6.1 Lage und Landschaftsbild 

Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich in der Gemarkung Nieder-Waroldern, Flur 

4, ca. 1 km westlich der Ortschaft Nieder-Waroldern und 1,5 km östlich des Ortschaft Ober-

Waroldern. Die nächstliegende Wohnbebauung befindet sich in einem Abstand von ca. 150 

m östlich des Plangebietes in der Straße „Am Hasenberg“. Die weitere Umgebung wird, ab-

gesehen von einigen Feldgehölzen oder Heckenreihen, in erster Linie durch landwirtschaftlich 

genutzte Flächen, einen nördlich bestehenden Windenergieanlagenpark und einer östlich 

verlaufenden Stromtrasse dominiert. Es dominiert ein funktionaler, ausgeräumter Charak-

ter. 
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt die planungsrechtliche Vorbereitung von 

Photovoltaikanlagen. Das Plangebiet wird durch die Aufstellung von PV-Modultischen über-

plant.  

Der Projektbereich kann durchaus als durch bestehende Infrastrukturmaßnahmen vorbelas-

tet gelten, sodass durch die PV-Anlage keine zusätzliche technische Überprägung eines bis-

lang unbelasteten Raums in der freien Landschaft erfolgt. 

Eine wesentliche Herabsetzung der betroffenen Landschaftsbildeinheiten durch einen Ver-

lust wertgebender Landschaftsbestandteile ist nicht zu befürchten. Im Umfeld sind auch 

keine Natur- und Landschaftsschutzgebiete vorhanden. 

Eine genaue Bewertung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplante Nut-

zung erfolgt im Umweltbericht. 

6.2 Nutzungen und Nutzungskonflikte 

6.2.1 Aktuelle und zukünftige Nutzung 

Derzeitige landwirtschaftliche Nutzung 

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Durch die geplante Photovoltaik-Frei-

flächenanlage ist eine landwirtschaftliche Nutzung der betroffenen Flächen für die Dauer der 

Betriebsphase nicht mehr möglich. Allerdings sind die baulichen Anlagen aufgrund ihrer Bau-

weise mit auf Rammpfählen aufgeständerten Modulen oder Transformatoren in Fertigbau-

weise komplett rückbaubar. Dadurch bleiben die Eingriffe in den Boden gering, und eine Re-

kultivierung durch Wiederaufnahme des Ackerbaus als spätere Folgenutzung bliebe möglich. 

Geplante Umwandlung während der Betriebsphase 

Während der Betriebsphase der PV-Anlage werden die bisherigen Ackerflächen in Grünland 

umgewandelt. Dies ermöglicht eine extensive landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere 

durch Beweidung mit Schafen. Somit bleibt eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung in an-

gepasster Form erhalten. 

Die Flurstücke 32/1 und 32/2 (Flur 4, Gemarkung Nieder-Waroldern) werden vom Eigentü-

mer selbst bewirtschaftet. Die Flurstücke 22 und 31 (Flur 4, Gemarkung Nieder-Waroldern) 

sind bis zum 30.09.2025 an einen Bewirtschafter verpachtet – mit einer Verlängerungsoption 

um fünf Jahre sowie einem Sonderkündigungsrecht für den Bau und Betrieb der PVFFA. Da-

mit sind 2,6 ha vom Eigentümer selbst bewirtschaftet, die übrigen 8 ha sind mit einer zeitli-

chen Befristung, auch gekoppelt an das PV-Projekt, verpachtet. 

6.2.2 Auswirkungen auf Landwirtschaft und Agrarstruktur 

Flächenverlust und Auswirkungen auf die Agrarstruktur 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in der Gemeinde Twistetal beträgt insgesamt 4.129 

ha. In der Gemarkung Nieder-Waroldern umfasst die landwirtschaftlich genutzte Fläche 
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nach Auskunft des Landkreises Waldeck-Frankenberg 457 ha. Die für die PV-Anlage vorgese-

henen 10,5 ha machen lediglich 0,26 % der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Twistetal 

und 2,3 % der landwirtschaftlichen Fläche in Nieder-Waroldern aus. 

Angesichts dieses geringen Anteils ist die Auswirkung auf die Gesamtlandwirtschaft der Ge-

meinde als minimal zu bewerten. Der temporäre Entzug dieser Flächen wird die Agrarstruk-

tur nicht gravierend beeinflussen.  

Abwägung zwischen Landwirtschaft vs. Erneuerbaren Energien 

Die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung ist ein wesentliches Anliegen. Gleichzeitig sind 

jedoch auch die langfristigen Vorteile einer stabilen und klimafreundlichen Energieversorgung 

zu berücksichtigen. Die jüngsten Krisen, insbesondere die Energiekrise in Europa, haben ver-

deutlicht, wie wichtig es ist, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und 

die Energieversorgung breiter aufzustellen. Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage 

trägt zur regionalen Energieunabhängigkeit und damit zur Krisenfestigkeit der Region bei. 

Im Rahmen der Abwägung zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der land-

wirtschaftlichen Nutzung wurde von der Gemeinde entschieden, der regenerativen Energie-

erzeugung Vorrang einzuräumen. Ein wesentlicher Faktor hierbei ist die Ertragsgüte der Bö-

den im Plangebiet, die als eher ertragsschwach eingestuft wird. Somit werden keine hoch-

wertigen landwirtschaftlichen Flächen beansprucht. Die Gemeinde hat die Belange der nach-

haltigen Energieerzeugung höher gewichtet, um zur Energiewende beizutragen und die 

langfristige Versorgungssicherheit zu stärken. 

Die Realisierung der Photovoltaik-Freiflächenanlage erfolgt unter Inanspruchnahme land-

wirtschaftlich genutzter Fläche. Dies stellt grundsätzlich einen Eingriff in die bestehende Ag-

rarstruktur dar. Die betroffene Fläche liegt jedoch in einem Bereich, der bereits durch vor-

handene Infrastruktur, den Windpark und die Hochspannungsleitungen und -masten vorbe-

lastet ist. Es handelt sich nicht um zusammenhängende, großflächige Produktionsstandorte 

mit überregionaler Bedeutung. Eine nachhaltige Beeinträchtigung der lokalen Landwirt-

schaftsstruktur ist nicht zu erwarten, da durch die räumliche Lage der Eingriffsfläche keine 

zersplitterten Restflächen verbleiben und keine dauerhafte Einschränkung der Bewirtschaft-

barkeit benachbarter Flächen erfolgt. Die bestehenden Betriebe können ihre Flächen weiter-

hin landwirtschaftlich nutzen. 

Im Rahmen der Kompensation für die geschützte Art der Feldlerche werden externe Kom-

pensationsmaßnahmen vorgesehen. Diese Maßnahme erfordert die langfristige und dauer-

hafte Bereitstellung geeigneter CEF-Maßnahmenflächen (siehe auch Kapitel 5.6.6 und 7). 

Auch diese Flächeninanspruchnahme wurde hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Agrar-

struktur geprüft. Die betroffenen Flächen liegen außerhalb intensiv genutzter Bewirtschaf-

tungsschwerpunkte. Ihre Umnutzung erfolgt unter Berücksichtigung agrarstruktureller Be-

lange und durch enge Abstimmung mit den landwirtschaftlichen Flächeneigentümern, mit 

denen vertragliche Regelungen getroffen werden. 

Durch die Gesamtplanung ist zwar eine Verringerung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche 

verbunden, die Auswirkungen bleiben jedoch unter Berücksichtigung der Lage, Größe und 

Qualität der betroffenen Flächen vertretbar. Die lokale Landwirtschaftsstruktur wird durch 

die Eingriffe nicht wesentlich beeinträchtigt. In der Gesamtabwägung überwiegt das öffent-

liche Interesse an der Bereitstellung dringend benötigter Flächen zur Erzeugung von Strom 
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aus erneuerbaren Energien. Der sparsame Umgang mit Grund und Boden wurde gewahrt; 

die Maßnahme ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben vertretbar. 

6.2.3 Bodenkundlich-agrarische Stellungnahme 

Von dem geowissenschaftlichen Gutachterbüro GEOLOOK wurde eine bodenkundlich-agrari-

sche Stellungnahme3 für den geplanten Solarpark in Nieder-Waroldern erstellt. Ziel war es, 

die Bodenqualität zu bewerten und die Eignung der Flächen für eine Umnutzung von land-

wirtschaftlicher Nutzung zu einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zu prüfen. Zudem sollte 

geprüft werden, ob die Ertragsmesszahlen des Plangebietes niedriger ausfallen als die Er-

tragsmesszahlen der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft in der Gemarkung Nieder-Waroldern 

und so eine Inanspruchnahme gerechtfertigt erscheint. Die Stellungnahme im Original ist 

dem Anhang des Antrages beigefügt. Im Folgenden wird die Stellungnahme kurz zusam-

mengefasst wiedergegeben. 

6.2.3.1 Methodisches Vorgehen 

Zur Bewertung wurde am 6. November 2024 eine bodenkundliche Überblickskartierung 

durchgeführt. Dabei erfolgten 15 Handbohrungen mit einer Tiefe von bis zu 1,20 m, um die 

Bodeneigenschaften detailliert zu analysieren. Die Untersuchungen basierten auf der boden-

kundlichen Kartieranleitung (KA5), die eine systematische und wissenschaftlich fundierte Er-

fassung der Daten sicherstellt. 

Folgende Parameter wurden erhoben: 

• Schicht- und Horizontabfolge, 

• Schichtmächtigkeit, 

• Bodenart, 

• Humusgehalt, 

• Gesteinsanteil, 

• Lagerungsdichte (umgerechnet in Trockenrohdichte), 

• sowie weitere Eigenschaften wie Kalkgehalt, Bodenfarben, Hydromorphiemerkmale 

und geologische Einordnung. 

Ein zentrales Kriterium war die nutzbare Feldkapazität (nFK), die die verfügbare Wasser-

menge für Pflanzen beschreibt. Sie wurde anhand der effektiven Durchwurzelungstiefe be-

stimmt und nach den Bonitätsstufen der KA5 klassifiziert. Zusätzlich wurde der Erosions-

schutz sowohl in der bestehenden agrarischen Nutzung als auch im zukünftigen Zustand als 

PV-Freiflächenanlage untersucht, wobei der Fokus auf Bodenbedeckung und Niederschlags-

wasserverteilung lag. 

 
3 Geowissenschaftliches Gutachterbüro GEOLOOK, Dr. Look, Münchhausen, 2024: Bodenkundlich-agrarische Stellungnahme Solarpark Nie-

der-Waroldern (10,5 ha) 
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Diese methodische Herangehensweise ermöglichte eine umfassende und wissenschaftlich 

fundierte Bewertung der Fläche, die die Grundlage für die Empfehlung zur Umnutzung bil-

det. 

6.2.3.2 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Bodenerkundung 

Bodenqualität und Wasserspeicherfähigkeit 

• Die nutzbare Feldkapazität (nFK) liegt im Mittelwert bei 135 mm. 2 Erkundungs-

punkte (Punkt 4 und 8) liegen oberhalb des genannten Schwellenwertes von 200 mm 

nFK. 

• Nur 6,6 % der Fläche überschreiten den Schwellenwert von 200 mm, wodurch die 

Vorgabe erfüllt wird, dass die nFK überwiegend unter 200 mm liegen muss. 

 

Abbildung 25: Übersichtskarte des geplanten Solarparks mit den 15 Erkundungspunkten. Quelle GEO-

LOOK, November 2024, ohne Maßstab 
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Abbildung 26: Ergebnisse der Bodenerkundung für die nutzbare Feldkapazität. Quelle: GEOLOOK, ohne 

Maßstab 

Ertragsmesszahl (EMZ) 

• Mit einer durchschnittlichen Ertragsmesszahl von 34,85 liegt die Fläche sowohl unter 

dem Schwellenwert von 45 als auch unter dem Durchschnitt der Gemarkung Nieder-

Waroldern (42). Dies deutet auf eine geringe landwirtschaftliche Produktivität hin. 

Erosionsgefahr 

• Teilbereiche der Flächen weisen erhöhte Hangneigungen auf, sind jedoch langfristig 

weniger erosionsgefährdet, da die Umnutzung zu einer PV-Freiflächenanlage den Bo-

den besser schützt als die ackerbauliche Nutzung. 

• In der Landwirtschaft entstehen regelmäßig Zeiträume ohne ausreichende Bodenbe-

deckung, insbesondere nach der Ernte oder während der Saatbettvorbereitung, 

wodurch die Gefahr von Bodenerosion, vor allem bei Starkregenereignissen, steigt. 

Eine PV-Anlage gewährleistet hingegen durch dauerhafte Begrünung eine bessere 

Abdeckung und minimiert die erosive Wirkung von Niederschlägen. 

Bodenarten und Geologie 

• Die Böden bestehen überwiegend aus Fließerden des Buntsandsteins, darunter Rego-

sole und Pseudogleye. Diese sind durch eine begrenzte Durchwurzelbarkeit und eine 

geringe bis mittlere Wasserspeicherkapazität gekennzeichnet. 
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Eignung der Fläche für Photovoltaik 

• Die Fläche erfüllt die Kriterien für eine Umnutzung, da: 

o die landwirtschaftliche Produktivität gering ist, 

o die Böden weniger für intensive Agrarnutzung geeignet sind, 

o und die Bodenschutzauflagen eingehalten werden. 

6.2.3.3 Vergleich mit Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft in der Gemarkung 

Nieder-Waroldern 

Es sollte ferner nachgewiesen werden, dass die Ertragsmesszahlen (EMZ) der in Anspruch zu 

nehmenden Fläche für den Solarpark niedriger ausfallen müssen als die EMZ der Vorbehalts-

gebiete Landwirtschaft in der Gemarkung Nieder-Waroldern 

Zu diesem Zweck wurden die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft im Untersuchungsraum kar-

tographisch erfasst (siehe Abbildung 21). Anschließend erfolgte für jedes Flurstück eine de-

taillierte Berechnung der Gesamtackerzahl bzw. Grünlandzahl. Diese basiert auf der jeweili-

gen Teilflächengröße, Teilgrünlandzahl, Teilackerzahl und Teilertragsmesszahl, insbesondere 

dann, wenn ein Flurstück unterschiedliche Bodenbonitäten aufweist. Auf Basis dieser Flur-

stücksangaben wurden die Gesamtfläche, Gesamtertragsmesszahl sowie die flächengrößen-

abhängigen Acker- und Grünlandzahlen ermittelt. 

Bei genauerer Betrachtung der Karte der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft (siehe Abbildung 

21) zeigen sich zwei verschiedene Bereiche: 

• Vorbehaltsgebiete innerhalb eines Radius von 200 Metern um die Ortslage von Nie-

derwaroldern. 

• Vorbehaltsgebiete außerhalb dieses 200-Meter-Radius. 

Für den Vergleich wurden diese beiden Bereiche getrennt betrachtet und berechnet. Inner-

halb des 200-Meter-Radius wurden Flurstücke aus Flur 1, die zum inneren Ortskern gehören, 

separat bewertet. Wenn größere Flurstücke nur teilweise innerhalb des 200-Meter-Radius 

lagen, wurde der flächenmäßige Anteil geschätzt. Dieser Anteil floss als Faktor für Flächen-

größe und Ertragsmesszahl in die Berechnungen ein. 

Zudem wurden die Flächen nach Acker- oder Grünlandnutzung unterteilt. Die Ackerzahlen 

und Grünlandzahlen basieren dabei auf unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben. Es kann 

vorkommen, dass dieselbe Fläche mit gleicher Bodenzahl für die Ackernutzung eine andere 

Bonitätszahl erhält als für die Grünlandnutzung. Unberücksichtigt blieben Flächen wie Wege, 

Gewässer, Straßen, Gehölze, Sukzessionsflächen, Sportplätze und Ähnliches. 

Die Berechnungsergebnisse der Grünland- und Ackerzahlen der Vorbehaltsgebiete Landwirt-

schaft in Niederwaroldern sind in der Tabelle in Abbildung 22 dargestellt.  

Die Tabelle in Abbildung 22 zeigt, dass sowohl die Grünland- als auch die Ackerzahlen, unab-

hängig davon, ob sie sich im Innenbereich (Radius ≤ 200 m) oder Außenbereich (> 200 m) be-

finden, stets höher liegen als die Ackerzahlen der geplanten Solarparkfläche.  

Die durchschnittliche Ertragsmesszahl der geplanten Solarparkfläche beträgt EMZ = 34,9 / Ar. 
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Für alle Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ergibt sich ein Durchschnittswert von EMZ = 43,8 / 

Ar, verglichen mit den 34,9 / Ar des Solarparks. 

Würden nur die besser vergleichbaren Ackerflächen der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft 

berücksichtigt, fiele der Vergleich noch deutlicher aus. Die durchschnittliche EMZ der Ackerflä-

chen der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft liegt bei EMZ = 45,0 / Ar. 

Die Vorgabe, dass die Ertragsmesszahlen der Solarparkfläche unter denen der Vorbehaltsge-

biete Landwirtschaft in der Gemarkung liegen müssen, wird somit in jedem Fall erfüllt. 

 

Abbildung 27: Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft des Regionalplans Nordhessen 2009 / Teilregionalplan 

Energie 2017 in der Gemarkung Nieder-Waroldern (Kartengrundlage: RP Kassel, ohne 

Maßstab) 
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Abbildung 28: Flächengrößenabhängige mittlere Grünland- (GZ) und Ackerzahlen (AZ) in den Vorbe-

haltsgebieten Landwirtschaft in Nieder-Waroldern (Quelle: GEOLOOK) 

 

Abbildung 29: Flächengrößenabhängige mittlere Grundland- und Ackerzahlen in Flur 1 (Ortslage), 

(Quelle: GEOLOOK) 

Fazit 

Die Vorgabe, dass die Ertragsmesszahlen der Solarparkfläche unter denen der Vorbehaltsge-

biete Landwirtschaft in der Gemarkung Nieder-Waroldern liegen sollen, wird in jedem Fall 

erfüllt. Die Fläche des Plangebietes ist aufgrund ihrer bodenkundlichen Eigenschaften für die 

Errichtung eines Solarparks geeignet. Dabei werden keine wesentlichen agrarischen oder 

ökologischen Nachteile verursacht. Die langfristigen Vorteile, insbesondere hinsichtlich Bo-

denschutz und Erosionsvermeidung, sprechen klar für die geplante Umnutzung.  

6.2.4 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Anforderungen des Immissionsschutzes, insbeson-

dere die Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die umweltbezoge-

nen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit zu berücksichtigen (§ 1 (6) Nr. 1 

und Nr. 7 BauGB). 

Allgemeine Immissionssituation 

Für die im Plangebiet vorgesehene Nutzung – die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-

anlage – sind keine besonderen Schutzmaßnahmen gegen Lärmimmissionen erforderlich. 

Die von der südlich verlaufenden Landesstraße ausgehenden Geräusche führen zu keiner re-

levanten Vorbelastung, die Auswirkungen auf die geplante Nutzung hätte. 
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Auch das Auftreten schädlicher Immissionen im Bereich des Plangebiets ist nicht zu erwar-

ten. Nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist weder durch die Er-

richtung noch durch den Betrieb von Photovoltaikanlagen mit gesundheitsschädlichen oder 

erheblich belästigenden Umwelteinwirkungen zu rechnen. 

Geräuschemissionen 

Wechselrichter und Transformatoren stellen zwar technische Geräuschquellen dar, doch lie-

gen deren Emissionen im Bereich von ≤ 35 dB(A) in 10 m Entfernung. Laut TA Lärm werden 

die maßgeblichen Immissionsrichtwerte bereits in einem Abstand von etwa 20 m zu Wohn-

nutzungen sicher eingehalten. Da sich im Umkreis der geplanten technischen Komponenten 

keine schutzbedürftigen Nutzungen befinden, bestehen keine Anhaltspunkte für relevante 

Überschreitungen. 

Auch Erschütterungen oder Schwingungen durch den Betrieb sind aufgrund der eingesetzten 

Technik, der Bauweise sowie der eingesetzten Materialien nicht zu erwarten. 

Elektromagnetische Felder 

Die Solarmodule erzeugen Gleichstrom. Die dabei entstehenden elektrischen und magneti-

schen Felder sind geringfügig und technisch abgeschirmt: Das elektrische Feld ist nur in ei-

nem Bereich von etwa 10 cm messbar. Das magnetische Feld fällt bereits ab etwa 50 cm un-

ter das natürliche Erdmagnetfeld. Die Verkabelung erfolgt in enger Verlegung und mit ver-

drillten Leitungen, wodurch sich Magnetfelder nahezu aufheben. Wechselrichter erzeugen 

zwar niederfrequente Felder, sind jedoch in Metallgehäusen untergebracht, die eine wirk-

same Abschirmung gewährleisten. Trafostationen sind in Betoncontainern installiert. Die 

Feldstärken nehmen mit der Entfernung rasch ab und liegen bereits ab 10 m unterhalb typi-

scher Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Elektroherde. 

Da sich die nächstgelegenen Wohngebäude in deutlich größerer Entfernung als 10 m befin-

den, sind schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder auszuschließen. 

Das Gebiet weist zudem durch vorhandene Hochspannungsfreileitungen mit Masten eine 

Vorbelastung durch elektromagnetische Felder auf. Weitere Störungen – insbesondere für 

die Flora und Fauna – sind nicht zu erwarten. 

Emissionen während der Bauphase 

Während des regulären Betriebs verläuft die Anlage nahezu emissionsfrei – es entstehen 

weder Lärm-, Staub- noch Geruchsbelästigungen. Emissionen durch Bauarbeiten und Bau-

stellenverkehr beschränken sich ausschließlich auf die temporäre Bauphase und sind im Aus-

maß begrenzt. 

Blendgutachten 

Im Umfeld der geplanten Photovoltaikanlage befinden sich schutzwürdige Wohngebäude 

sowie die Landesstraße L 3083 im Süden. Um potenzielle Reflexionen bzw. Blendwirkungen 

ausschließen zu können, wurde ein unabhängiges Blendgutachten durch das Fachbüro 

SONNWINN beauftragt. 
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Die Analyse erfolgte unter Anwendung der Software ForgeSolar. Schutzbedürftige Räume 

wurden gemäß dem LAI-Leitfaden bewertet. Für Verkehrswege wurde zusätzlich die Sichtli-

nie aus Fahrerperspektive berücksichtigt. 

Ergebnisse des Blendgutachtens 

Gebäude: 

Im unmittelbaren Umkreis von 100 m befinden sich keine schutzwürdigen Gebäude. Auf-

grund der Ost-West-Ausrichtung der Anlage – die erfahrungsgemäß stärkere Blendwirkun-

gen verursachen kann – wurde der Betrachtungsbereich jedoch auf 250–300 m ausgeweitet. 

Dabei ergab die Simulation für einzelne Wohngebäude östlich der südlichen Anlagenteile 

eine Überschreitung der LAI-Grenzwerte. Diese Blendwirkungen wurden als erheblich einge-

stuft. Zur Vermeidung solcher Beeinträchtigungen wird ein 2,5 m hoher Sichtschutzzaun 

entlang der nordöstlichen Grenze des südlichen Anlagenfeldes errichtet. Damit können die 

festgestellten Blendwirkungen vollständig unterbunden werden. 

Straßenverkehr: 

Die Analyse der Landesstraße L 3083 zeigte, dass keine relevanten Blendwirkungen oder 

Sichtbeeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmende bestehen. 

Fazit: 

Die Ergebnisse des Gutachtens belegen, dass die Photovoltaikanlage bei Umsetzung der 

empfohlenen Maßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht. Im Bebauungs-

plan wird daher eine verbindliche Festsetzung zu "Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen" aufgenommen. Auf die Regelungen in Kapitel 5.1 der Begründung 

wird verwiesen. 
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Abbildung 30: Position des empfohlenen Sichtschutzzauns (Quelle: SONNWINN und WI Energy GmbH) 

6.2.5 Angrenzender Bebauungsplan 

Das Plangebiet des Eingriffsbebauungsplans grenzt mit seiner nordwestlichen Geltungsbe-

reichsgrenze an den Bebauungsplan Nr. 4 – Windenergienutzung „Auf dem Kehrbusch/Auf 

dem Kramenzenbusche, Am Wegescheide/AmTwisterwege, Auf dem Ackerathe“ an, der im 

Jahre 2007 rechtskräftig wurde (siehe Abbildung 18). Dieser setzt landwirtschaftliche Fläche 

mit punktuellen Windenergieanlagen fest. Negative Auswirkungen zur räumlichen Nähe des 

Bebauungsplans werden nicht gesehen, vielmehr wird der bereits durch Windenergieanlagen 

vorbelastete räumlich angrenzende Bereich einer sinnvollen neuen Nutzung von Erneuerba-

ren Energien zugeführt. 

Die planexterne CEF-Maßnahmenfläche für die Feldlerche grenzt mit seiner westlichen Seite 

an den Bebauungsplan Nr. 4 – Windenergienutzung „Auf dem Kehrbusch/Auf dem Kra-

menzenbusche, Am Wegescheide/AmTwisterwege, Auf dem Ackerathe“ an.  

Nach aktuellem Kenntnisstand haben Windenergieanlagen keine signifikanten negativen 

Auswirkungen auf Habitatwahl oder Brutdichte der Feldlerche. Entscheidend für die Eignung 

von Flächen als Brut- und Revierstandorte sind vielmehr landwirtschaftliche Nutzung, Vege-

tationsstruktur und störungsarme Offenlandhabitate (vgl. Traxler et al. 2004; Handke et al. 

2004).  
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Zahlreiche Untersuchungen (Bach et al. 1999; Brauneis 1999; Walter & Brux 1999; Reichen-

bach 2002) zeigen, dass weder großräumige Verdrängung noch eindeutige Meidungsreaktio-

nen nachweisbar sind. Feldlerchen brüten teilweise sogar im Einflussbereich der Rotoren und 

nutzen die Flächen zwischen den Anlagen für Singflüge. Lokale Meidungsreaktionen be-

schränken sich auf die unmittelbare Anlagennähe und sind für die Gesamtpopulation unbe-

deutend. 

Insgesamt stellen Windparks keine signifikante Gefährdung für die Feldlerche dar. Entschei-

dend für den Artenschutz ist weniger der Abstand zu Windenergieanlagen, sondern die dau-

erhafte Sicherung geeigneter Brut- und Nahrungsflächen durch naturverträgliche Landwirt-

schaft. Grundsätzliche Konflikte mit dem angrenzenden Bebauungsplan werden daher nicht 

gesehen. 

 

Abbildung 31: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 4 - Windenergienutzung (Ohne Maßstab) 

Insgesamt werden keine nachteiligen Auswirkungen auf die umgebenden Nutzungen bzw. 

Nutzungskonflikte erwartet. Die zukünftige Darstellung als Sondergebiet für Photovoltaikan-

lagen bereitet vielmehr eine Nutzung vor, die einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und 

zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele leistet. Die geplante Nutzung als Standort für 

PV-Anlagen steht nicht in Konflikt mit den angrenzenden Nutzungen.  

6.3 Verkehr, Erschließung und Erreichbarkeit 

Das Plangebiet liegt im planungsrechtlichen Außenbereich und ist über vorhandene Wirt-

schaftswege von Nieder-Waroldern aus erreichbar. Für die Errichtung, Wartung und den Be-

trieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage sind keine umfangreichen Erschließungsmaßnah-
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men erforderlich, wie sie beispielsweise bei Wohn- oder Gewerbegebieten üblich sind. Die Er-

schließung erfolgt vorrangig über das bestehende Wegenetz, das auch für die Baumaßnah-

men und die laufende Instandhaltung genutzt werden kann. 

Der Erschließungsaufwand wird als gering eingeschätzt, da keine neuen Erschließungsstraßen 

gebaut werden müssen. Die vorhandenen (Feld-)Wirtschaftswege sind hinsichtlich Breite 

und Tragfähigkeit grundsätzlich geeignet, den Baustellenverkehr sowie die erforderlichen 

Wartungsfahrten aufzunehmen. Etwaige temporäre Ertüchtigungen der Wege können pro-

jektbezogen erfolgen und werden nach Abschluss der Bauarbeiten rückgebaut oder in den 

ursprünglichen Zustand zurückversetzt. 

Während der Bauphase kann es zu temporären Anlieferungen von Bauteilen kommen, etwa 

für Trafostationen oder Montagematerialien. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Ab-

stimmung mit den zuständigen Behörden, um gegebenenfalls verkehrslenkende Maßnah-

men zu treffen und Beeinträchtigungen für die Anwohner möglichst gering zu halten. 

Die Erschließung im Sinne des § 30 BauGB gilt als gesichert, da die Zuwegung dauerhaft über 

das vorhandene Wegenetz gewährleistet ist und keine spezielle Infrastrukturmaßnahmen 

erforderlich sind. 

Nach der Errichtung der Anlage ist mit einem nur sehr geringen Verkehrsaufkommen zu 

rechnen, da der Betrieb der Photovoltaikanlage abgesehen von gelegentlichen Wartungs- 

und Kontrollfahrten keinen regelmäßigen Fahrzeugverkehr verursacht. Dementsprechend 

wird das nachgeordnete Straßennetz durch den laufenden Betrieb voraussichtlich nicht be-

einträchtigt. Mit weiterem Ziel- oder Quellverkehr ist nicht zu rechnen. 

Innerhalb des Sondergebiets beschränkt sich die innere Verkehrserschließung – falls erforder-

lich – auf wasserdurchlässige Wartungswege, die ausschließlich dem Bau, der Wartung und 

dem Betrieb der Anlage dienen. Eine gesonderte Festlegung dieser Wege im Bebauungsplan 

erfolgt nicht, da sie der Zweckbestimmung des Sondergebiets untergeordnet sind. 

Das auf den überdachten Flächen sowie den Solaranlagen anfallende Niederschlagswasser 

soll zur Verringerung des Oberflächenabflusses und zur Grundwasseranreicherung breitflä-

chig über die bewachsene Bodenzone versickert werden. 

Die Ver- und Entsorgung mit Wasser, Abwasser, Telekommunikation sowie die Müllentsor-

gung sind aufgrund der Zielstellung zur Realisierung eines Solarparks nicht erforderlich. 

Die Nutzung der erforderlichen Wege und Flächen für Bau, Betrieb und Wartung wird im 

Rahmen von Gestattungsverträgen zwischen der Vorhabenträgerin und den jeweiligen Ei-

gentümern rechtlich gesichert. 

Negative Auswirkungen auf die verkehrliche Situation, die Erreichbarkeit und die Erschließung 

werden aufgrund der beschriebenen Sachlage nicht erwartet. 
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7 Auswirkungen der Planung auf die Umweltbe-

lange 

Boden, Natur und Landschaft sind Umweltaspekte. Die Auswirkungen werden im Rahmen 

der Umweltprüfung ermittelt und bewertet. Die Umweltprüfung wird im Umweltbericht 

dokumentiert, dies schließt die Eingriffs- und Ausgleichsregelung mit ein.  

Er ist unselbstständiger Bestandteil der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans und 

ihr als separates Dokument Teil B beigefügt. Bezüglich der Auswirkungen der Planung auf 

Boden, Natur und Landschaft wird daher an dieser Stelle auf den Umweltbericht verwiesen.  

Im Folgenden werden die maßgeblichen Ergebnisse des Umweltberichtes insgesamt kurz zu-

sammenfassend aufgeführt und bewertet. 

Zusammenfassung Umweltbericht  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 11 „Sondergebiet Photovoltaik“ wurde eine 

Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Umweltbericht do-

kumentiert, der Bestandteil der Begründung ist. 

Die Prüfung zeigt, dass mit der Realisierung der Photovoltaik-Freiflächenanlage auf ca. 10,3 

ha Ackerfläche teilweise erhebliche Umweltauswirkungen verbunden sind. Betroffen sind 

insbesondere die Schutzgüter Boden, Landschaftsbild sowie Tiere und Pflanzen. 

• Boden: Es kommt zu einem Verlust von Ackerflächen und Bodenfunktionen, die Ein-

griffe sind jedoch durch die geplanten extensiven Grünflächen und den dauerhaften 

Verzicht auf Düngemittel und Pflanzenschutz deutlich abgemildert. 

• Landschaftsbild: Die Anlage ist sichtbar, das Landschaftsbild ist jedoch bereits durch 

Straße, Stromleitungen und Windenergieanlagen vorbelastet. Eingrünungsmaßnah-

men tragen zur Minderung bei. 

• Tiere und Pflanzen: Vier Feldlerchenreviere gehen verloren. Weitere Arten wie 

Neuntöter, Kuckuck, Stieglitz oder Fledermäuse nutzen angrenzende Strukturen, die 

erhalten bleiben. Interne Maßnahmen (extensive Grünflächen, Heckenpflanzungen) 

und externe Maßnahmen für die Feldlerche sichern die Kompensation. 

• Menschen/Blendung: Laut Blendgutachten können Beeinträchtigungen durch geeig-

nete Ausrichtung der Module und einen Sichtschutzzaun ausgeschlossen werden. 

• Klimaschutz: Durch die Anlage wird ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion von CO₂-

Emissionen geleistet. 

Die ökologische Bilanzierung im Umweltbericht ergibt einen Überschuss von rund 47.000 

Punkten. Damit ist der Eingriff vollständig kompensiert.  

Zusammenfassung Artenschutz 

Die faunistische Untersuchung (Trottmann 2025) hat ergeben, dass dadurch vier Reviere der 

geschützten Feldlerche (Alauda arvensis) beeinträchtigt würden. 
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Der Bebauungsplan selbst bewirkt noch keinen unmittelbaren Eingriff in die Schutzgüter des 

Artenschutzrechts, sondern schafft zunächst lediglich die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine Bebauung. Die Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG gelten daher nur mittel-

bar. Gleichwohl ist die Gemeinde verpflichtet, bereits im Rahmen der Bauleitplanung sicher-

zustellen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände bei der späteren Verwirklichung 

des Vorhabens eingehalten werden. Dies erfolgt hier durch die Festsetzung und verbindliche 

Sicherung geeigneter CEF-Maßnahmen. 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen § 44 (1) BNatSchG werden daher vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen nach § 44 (5) Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 BNatSchG) um-

gesetzt. Ziel ist die Schaffung und dauerhafte Sicherung geeigneter Brut- und Lebensräume, 

sodass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

Die CEF-Maßnahmenflächen werden gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB textlich im Bebauungsplan 

festgesetzt. Damit wird gewährleistet, dass die lokale Population der Feldlerche im Umfeld 

des Plangebiets nicht in ihrem Bestand gefährdet wird. Umsetzung, Pflege und Erhalt der 

Maßnahmen erfolgen auf Grundlage privatrechtlicher Vereinbarungen (Pachtaufhebungs- 

und Bewirtschaftungsverträge) zwischen Vorhabenträgerin und Grundstückseigentü-

mern/Pächtern. Die Wirksamkeit ist vor Beginn der Bauausführung sicherzustellen. 

Die Feldlerche ist auf offene, extensiv genutzte Flächen mit lückiger Vegetation angewiesen. 

Dichte Bestände, hochwüchsige Kulturen oder eine intensive Bewirtschaftung schränken ihre 

Brut- und Nahrungshabitate erheblich ein. Die Maßnahmen tragen dem gezielt Rechnung: 

• Anlage von mindestens vier Blühstreifen (je ≥ 10 m breit, ≥ 2.000 m² groß) mit re-

gionalem, blütenreichem Saatgut zur Schaffung von Nahrungs- und Deckungs-

strukturen. 

• Getreideanbau auf den Restflächen mit reduziertem Saatgutauftrag (50 %) oder 

doppeltem Saatreihenabstand zur Förderung offener Brutflächen. 

• Verbot hochwüchsiger Kulturen (z. B. Mais, Raps, Zuckerrüben), die eine Nutzung 

durch die Feldlerche ausschließen würden. 

• Bewirtschaftungspause in der Brutzeit (Mitte März bis Mitte August), um Störun-

gen zu vermeiden. 

• Verzicht auf Herbizide und mineralische Dünger, um die Entwicklung einer arten-

reichen Vegetation zu fördern. 

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird von der Empfehlung des Ar-

tenschutzgutachters, neben den Blühstreifen auch Feldlerchenfenster anzulegen, abgewi-

chen. Stattdessen erfolgt ein Getreideanbau mit doppeltem Saatreihenabstand, da dieses 

Verfahren den Habitatansprüchen der Feldlerche nachweislich nachhaltiger entspricht. Im 

Unterschied zu punktuellen Feldlerchenfenstern entstehen durch den erweiterten Reihenab-

stand gleichmäßig verteilte offene Strukturen, die der Feldlerche nicht nur geeignete Brut-

plätze, sondern zugleich sichere Start- und Landeplätze innerhalb der Kultur bieten und da-

mit eine durchgängige Habitatnutzung ermöglichen. 
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Die Maßnahmen werden auf den Flurstücken 55 (Flur 4, Nieder-Waroldern), 4 und 5 (Flur 11, 

Elleringhausen) mit einer Gesamtgröße von ca. 4,4 ha umgesetzt. Da die Feldlerche jährlich 

neue Brutplätze auswählt und deren Eignung durch die Bewirtschaftung schwanken kann, 

sichern die Ausgleichsflächen im räumlichen Zusammenhang eine konstante Anzahl geeig-

neter Fortpflanzungsstätten. 

Die Entfernung zum Eingriffsbereich beträgt ca. 500–1.000 m; beide Flächen liegen im selben 

Offenlandkomplex. Damit ist der räumlich-funktionale Zusammenhang gewährleistet. Moni-

toring- und Pflegepflichten sowie eine Mindestlaufzeit der vertraglichen Sicherung sind Be-

standteil der Bewirtschaftungsvereinbarungen. Der Erfolg der Maßnahmen wird durch die 

Gemeinde im Rahmen der Überwachung nach § 4c BauGB kontrolliert. Sollte die Zielerrei-

chung verfehlt werden, sind Nachsteuerungen vorzunehmen. 

Hinsichtlich Fledermäuse wurde vom Gutachter festgestellt, dass im Gebiet neun Fleder-

mausarten nachgewiesen wurden, wobei die Zwergfledermaus eindeutig dominiert. Weitere 

Arten wie Myotis-Fledermäuse und Abendsegler traten in geringerem Umfang auf. Die 

höchste Aktivität zeigte sich entlang der südwestlichen Baumhecke, die als wichtige Leitlinie 

dient. Im Spätsommer nutzten vor allem Zwergfledermäuse auch den freien Luftraum über 

den Ackerflächen, meist in deutlich größeren Höhen als die geplante Moduloberkante. Die 

Flughöhenerfassung bestätigte, dass über neunzig Prozent aller Flüge oberhalb von 5,5 m 

stattfinden und somit über der späteren Modulhöhe liegen. Wesentliche Quartiere gibt es 

im Vorhabensraum nicht. Die Flächen sind Offenland, und Nahrungshabitate werden durch 

das Vorhaben nicht eingeschränkt. Durch eine extensive Pflege ist sogar von einem höheren 

Insektenangebot auszugehen. Wichtig ist der vollständige Erhalt der südwestlichen außer-

halb des Plangebiets befindlichen Hecke. Empfohlen wird ein fünf Meter breiter, modulfrei 

gehaltener Pufferstreifen. Der Bebauungsplan würdigt dies durch eine 5 m abgerückte Bau-

grenze in diesen Bereichen. Eine Barrierewirkung wird nicht erwartet, da die Leitlinie im 

Bachtal bestehen bleibt und die Tiere die Anlagen in ausreichender Höhe überfliegen 

Für weitere Arten (z. B. Neuntöter, Stieglitz, Kuckuck) ergeben sich keine erheblichen Beein-

trächtigungen. Damit können die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 

BNatSchG eingehalten werden. 

 

Bewertung der Eingriffsintensität/Eingriffsregelung 

Gemäß § 1a (3) Satz 1 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-

cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts in seinen in § 1 (6) Nr. 7a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsre-

gelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berück-

sichtigen. 

Über die Notwendigkeit, Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen wird im Bauleitplan-

verfahren im Zuge der Abwägung entschieden. Die Bewertung des Eingriffs sowie die Ermitt-

lung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen durch eine detaillierte rechnerische 

sowie verbale und argumentative Einschätzung, die auf einer umfassenden Analyse der öko-

logischen Gegebenheiten und der spezifischen Auswirkungen des geplanten Vorhabens ba-

siert. Dabei werden sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen auf Natur und Land-

schaft berücksichtigt, ebenso wie langfristige Veränderungen durch die geplante Nutzung. 
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Die vorgesehenen Flächen bestehen derzeit überwiegend aus intensiv genutzten Ackerflä-

chen. Diese unterliegen starken saisonalen Schwankungen in ihrer Lebensraumstruktur, und 

die intensive Bewirtschaftung mit Pflanzenschutz- und Düngemitteln hat die biologische 

Vielfalt stark eingeschränkt. Der naturschutzfachliche Wert der Gebiete wird daher als gering 

eingeschätzt. 

Das Vorhaben sieht vor, unter den Solarmodulen und auf den übrigen unbelegten Flächen 

artenreiches extensives Grünland zu entwickeln, ergänzt durch Mahd oder Beweidung. Ziel 

ist die Verringerung nitrophiler Pflanzenarten und die Förderung des Kräuterreichtums, 

wodurch eine signifikante ökologische Aufwertung im Vergleich zum aktuellen Zustand er-

zielt wird. 

Die Photovoltaikanlagen lassen ausreichend Streulicht durch, sodass unter den Modulen eine 

geschlossene Vegetationsdecke entstehen kann. Die variierenden Licht- und Niederschlags-

bedingungen führen zu standortdiversen Mosaiken, die eine artenreiche Flora begünstigen 

und einen Biotopwert-Überschuss erzeugen. Dadurch werden Lebensräume für verschiedene 

Pflanzen- und Tierarten geschaffen und die Artenvielfalt gefördert. 

Darüber hinaus ermöglicht das Vorhaben eine dauerhafte Bodenruhe, reduziert mechanische 

Belastungen und unterstützt die Regeneration der natürlichen Bodenfunktionen. Der Ver-

zicht auf Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie die weitgehend ungestörte Bodenruhe 

verbessern die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere deutlich. Geplante Hecken-

pflanzungen mit standortheimischen Gehölzen schaffen zudem neue Lebensräume für die 

Avifauna und fügen sich harmonisch in das Landschaftsbild der Photovoltaik-Freiflächenan-

lage ein. 

Die minimalinvasiven Punktfundamente der Photovoltaikanlagen begrenzen den Eingriff in 

den Boden auf ein Minimum und erleichtern eine spätere Rückführung der Flächen in den ur-

sprünglichen Zustand. 

Das Bauleitplanvorhaben stellt sicher, dass die Funktionalität des Naturhaushalts durch eine 

Reihe von Maßnahmen wiederhergestellt wird: 

• Minderung der Barrierewirkung und Sicherstellung der Durchlässigkeit der Einzäunung 

für Klein- und Mittelsäuger 

• Versickerungsfähige Gestaltung von Erschließungs- und Betriebsflächen 

• Verzicht auf Beleuchtung zum Schutz von Insekten 

• Entwicklung und Erhalt einer geschlossenen Vegetationsdecke unter und neben den 

Modulen 

• Verbot des Einsatzes von Düngern und Pflanzenschutzmitteln 

• Eingrünungsmaßnahmen an den Plangebietsrändern 

• Blühstreifen und Getreideanbau mit doppeltem Saatreihenabstand zur Einrichtung 

feldlerchenfreundlicher Ausgleichsflächen 
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Aufgrund der Ausgangssituation „Ackerfläche“ und der vorgesehenen Maßnahmen ergibt 

sich nach der Umsetzung ein Punkteüberschuss von rund 47.000 Punkten. Dies ermöglicht 

die vollständige Umsetzung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plange-

biets, sodass kein externer Ausgleich notwendig ist. Zusätzlich werden vier Feldlerchenreviere 

planextern adäquat als CEF-Maßnahme ausgeglichen. 

Die Kombination der geplanten Maßnahmen, ergänzt durch ein angepasstes Pflegeregime, 

gewährleistet eine nachhaltige ökologische Aufwertung der Flächen. Ökologische und plane-

rische Belange werden angemessen berücksichtigt, und ein ökologischer Mehrwert wird ge-

schaffen. Die Gemeinde Twistetal hat damit gemäß § 1 (7) BauGB eine fundierte und nach-

vollziehbare Entscheidung über Eingriff und Ausgleich getroffen. 

8 Hinweise 

8.1 Artenschutzrecht 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten, Tiere der europäisch geschützten Arten zu verletzen 

oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschä-

digen oder zu zerstören. Dieses Verbot gilt neben den streng geschützten Arten auch für 

sämtliche wildlebenden Vogelarten. 

Gemäß § 39 (5) BNatSchG dürfen Bäume, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze im Zeit-

raum vom 1. März bis 30. September grundsätzlich nicht beseitigt oder erheblich zurückge-

schnitten werden. Unabhängig davon gilt das Verbot nach § 44 BNatSchG ganzjährig, Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten (z. B. belegte Nester) zu zerstören. 

Um insbesondere bodenbrütende Vogelarten zu schützen, dürfen im Zeitraum von Mitte 

März bis Mitte August keine Oberbodenabträge, Baufeldräumungen oder vergleichbare Erd-

arbeiten durchgeführt werden. 

Eine Ausnahme von den zeitlichen Einschränkungen ist nur im Einvernehmen mit der zu-

ständigen Naturschutzbehörde möglich. Voraussetzung hierfür ist eine vorherige Untersu-

chung durch einen fachkundigen Gutachter, die sicherstellt, dass keine Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten betroffen sind und eine Störung oder Tötung ausgeschlossen werden kann. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen finden die Buß-

geld- und Strafvorschriften der §§ 69 ff. BNatSchG Anwendung. 

8.2 Hochspannungsfreileitung 

Auf der östlichen Seite außerhalb des Plangebietes angrenzend verläuft eine Hochspan-

nungsfreileitung (380kV) in Nord-Süd-Richtung mit einem dazugehörigen Mast. Diese Hoch-

spannnungsfreileitung und der Mast weisen entsprechende Schutzstreifen auf.  

Stellungnahme der Tennet TSO GmbH vom 25.02.2025: 
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„In dem von Ihnen angefragten Bereich befindet sich die o. a. Versorgungsanlage unseres Un-

ternehmens. 

Für unsere 380-kV-Leitung Borken – Twistetal, Mast 103 – 105 (LH-11-3213) gilt: 

Bei der Planung von Freiflächenphotovoltaikanlage bzw. einer möglichen Unterbauung im 

Leitungsschutzbereich der o. a. Höchstspannungsfreileitung teilen wir Ihnen Folgendes mit: 

Wir empfehlen, bei der Planung einen seitlichen Abstand der Anlagen zur Leitungsachse (Ver-

bindungslinie der Mastmitten) von 50 m einzuhalten. Damit wird in der Regel ein ausreichen-

der Abstand zum Schutzbereich der 380-kV-Leitung sichergestellt und ein uneingeschränkter 

Betrieb der PV-Anlage sowie ein gefahrloser Einsatz von Kränen oder Baugerüsten gewähr-

leistet. 

Bei der Planung einer Photovoltaikanlage im Nahbereich der Freileitung ist die Beeinflussung 

durch elektrische und magnetische Felder sowie von Induktionsströmen zu berücksichtigen. 

Dies gilt insbesondere bei einer Einzäunung der Anlage. 

Für spätere Wartungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufgaben muss der Zugang und die 

Zufahrt zu den Maststandorten mit einer Zuwegung (6 m Breite) und unterhalb der Leitungs-

achse ein durchgehend befahrbarer Arbeitsstreifen von mindestens 12 m Breite sowie einer 

Arbeitsfläche von 50 m x 50 m (bez. auf den Mastmittelpunkt) um unsere Maststandorte 

auch mit schwerem Gerät, wie z. B. Krananlagen gewährleistet sein. 

Ersatzweise zum Arbeitsstreifen können auch Querwege, mit einer Breite von mindestens 6 

m, in einem Abstand von ca. 30 m, innerhalb eines Mastfeldes angelegt werden. 

Der TenneT TSO GmbH und die von uns beauftragten Fachfirmen müssen zu jeder Zeit die 

Möglichkeit bekommen in die Anlage zukommen. Daher empfehlen wir z. B. einen Austausch 

von Schlüsseln bzw. Installation von Schlüsselkästen. Im Störungsfall der Leitung ist ein Be-

treten der Anlage ohne Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber zu ermöglichen. 

Um Ihnen für Ihre geplante Freiflächenphotovoltaikanlage Bauhöhen mitteilen zu können, 

benötigen wir von Ihnen eine genaue Angabe in welchem Bereich die Anlage errichtet werden 

soll. Die maximalen Bauhöhen werden auf Grundlage der DIN EN 50341-1 berechnet. 

Bei den Bauarbeiten im (parabolischen) Leitungsschutzbereich ist der nach DIN VDE 0105-100 

vorgeschriebene Abstand (380-kV = 5,0 m) beim Arbeiten in der Nähe unter Spannung ste-

hender Teile einzuhalten. 

Die Breite des Freileitungsschutzbereiches für die 380-kV-Leitung beträgt max. 80,0 m, d. h. 

jeweils 40,0 m von der Leitungsachse (Verbindungslinie der Mastmitten) nach beiden Seiten. 

Gegebenenfalls sind die maximalen Arbeitshöhen im Einvernehmen mit uns abzustimmen. 

Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist die Freileitung als ganz besonderer Gefahrenpunkt 

anzusehen. 

In diesem Zusammenhang weisen wir, auf die von den Bauberufsgenossenschaften herausge-

gebenen Richtlinien "Sicherheitsabstände bei der Durchführung von Arbeiten in der Nähe von 

elektrischen Freileitungen" und auf die Unfallverhütungsvorschrift "Bauarbeiten (DGUV Vor-

schrift 38)" der Bauberufsgenossenschaft, hin. 
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Aufschüttungen, Dämme, Erdwälle etc. oder Zwischenlagerungen dürfen innerhalb des 

Schutzbereiches der Höchstspannungsfreileitung nur bis zu einer von uns zugelassenen Ni-

veauhöhe vorgenommen werden, da andernfalls Lebensgefahr besteht. Wir weisen darauf 

hin, dass ein Recht auf eine Abschaltung unserer Stromkreise nicht besteht. 

Des Weiteren ist bei einer elektrisch leitenden Einzäunung des Grundstückes darauf zu ach-

ten, dass die Zaunanlage von einem Fachmann ausreichend geerdet wird. 

Abgrabungen an den Maststandorten dürfen nicht vorgenommen werden. Sollten innerhalb 

eines Sicherheitsabstandes von 25 m um den Mastmittelpunkt Abgrabungsarbeiten erforder-

lich werden, so sind diese mit uns im Detail abzustimmen. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass mit Vogelkot sowie bei ungünstigen Witterungsver-

hältnissen mit Eisabwurf von den Leiterseilen unserer Freileitung zu rechnen ist. Für solche 

natur- und witterungsbedingten Schäden kann von unserer Seite keine Haftung übernom-

men werden. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass evtl. Ertragsminderungen durch Beschattung bei 

Instand-haltungsmaßnahmen und von Anlagenteilen der Höchstspannungsfreileitung nicht 

geltend gemacht werden können. 

Allgemein: 

Nur bei Einhaltung der vorgenannten Punkte bestehen gegen eine eventuelle Durchführung 

keine Bedenken. 

Auf die erhöhte Gefahr bei Arbeiten in der Nähe unserer Höchstspannungsfreileitung weisen 

wir, hiermit ausdrücklich, hin. 

An der weiteren Planung, spätestens beim Baugenehmigungsverfahren bitten wir Sie uns zu 

beteiligen.“ 

Die genauen Erfordernisse sind durch die Vorhabenträgerin mit dem Leitungsträger abzu-

stimmen.  
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Abbildung 32: Übersichtskarte Verlauf der 380 kV Freileitung und Maststandort (Quelle: Tennet TSO 

GmbH) 

8.3 Hinweise von Behörden und Trägern öffentlicher Be-

lange 

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Alt-

lasten, Bodenschutz 

Sollten sich bei den Bauarbeiten farbliche und geruchliche Auffälligkeiten ergeben, sind die 

Bauarbeiten unverzüglich einzustellen und das Dez. 31.1 des RP Kassel „Grundwasserschutz, 

Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz“ zu informieren. 

  



 

540 BP Begründung 2-c.docx  

70 
GEMEINDE TWISTETAL 

Bebauungsplan Nr. 11 „Sondergebiet Photovoltaik“, Nieder-Waroldern  

 

9 Städtebauliche Werte, Kosten 

Tabelle 1: Flächenbilanz Plangebiet  

Flächenbilanz  ha % 

Geltungsbereich Eingriffs-Bebauungsplan Ca. 10,57 ha 100 % 

Sonstiges Sondergebiet Erneuerbare Energien „Photovolta-
ikanlagen“ (SOEE) 

Ca. 10,29 ha 97,35 % 

- Pflanzmaßnahmen P (im Sondergebiet integriert) (Ca. 0,82 ha) (7,76 % bezogen 
auf Gesamtfläche / 
7,97 % bezogen auf 

SOEE) 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Wirt-
schaftsweg“ 

Ca. 0,09 ha 0,85 %  

Grünfläche Zweckbestimmung „Gewässerrandstreifen“ Ca. 0,19 ha  1,80 % 

- Maßnahmenfläche M5 Saumbereich (im Gewässer-
randstreifen integriert) 

(Ca. 0,05 ha) (0,47 % bezogen 
auf Gesamtfläche / 
26,3 % bezogenen 

auf Gewässerrand-
streifen) 

Planexterne CEF-Maßnahmenfläche M6 Ca. 4,4 ha 100 % 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans entstehen der Gemeinde Twistetal keine Kosten, 

die über die üblichen Verwaltungskosten hinausgehen. Es wurde ein städtebaulicher Vertrag 

mit der Vorhabenträgerin geschlossen.  

Twistetal, den __.__.____ 

Gemeinde Twistetal 

Der Bürgermeister 

 

________________ 

(Vogel) 


